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• 
REPUBLIK ÖSTERREICH 

BUNDESKANZLERAMT 

GZ 6 0 2 . 3 1 1/0-V/5/ 9 3 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

1 0 1 0  W i e n 

Sachbearbeiter 

Irresberger 

Klappe/Dw 

2 7 2 4  

A-1 014 Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. (0222) 531 15/0 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

DVR: 0000019 

Ihre GZlvom 

Betrifft : Entwurf eines Bundeswohnrechtsgeset zes; 
Begutachtung 

In der Anlage übermittelt das Bundeskanzleramt-Verfas sungsdienst 

im Sinne der E ntschließung des Nationalrates vom 5 .  Juli 1 9 6 1  

2 5  Aus fertigungen seiner Stellungnahme zum oben angeführten 

Ges etzesentwurf . 

4 6 4 1  

3 0. April 1 9 9 3  
Für den Bundeskanzler : 

HOLZ INGER 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

GZ 6 0 2 . 3 1 1/0-V/5/ 9 3 

Bundesmini sterium für Justiz 

1 0 1 0 W i e  n 

Sachbearbeiter Klappe/Dw 

Irresberger 2 7 2 4  

,",-1014 Wien. Ballhausplatz 2 

TeL (0222) 531 15/0 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

DVR: 0000019 

Ihre GZ/vom 

7 1 2 3/ 6 4 - I  7/ 9 3  
1 9 . März 1 9 9 3  

Betrifft : Entwurf eines Bundeswohnrecht sgesetzes ; 
Begutachtung 

Z um mit der do . oz . Note übermittelten Ges etzesentwur f  nimmt das 

Bundes kanzleramt-Verfas sungsdienst wie folgt Stellung : 

I .  Vorbemerkung : 

Die einge s chlagene Vorgangsweise , wonach die Bestimmu ngen des 

WOhnungsgemeinnützigkeitsgesetzes erst nach Durchführung des 

Begutachtungsverfahrens in den dem Ministerrat zur Verab s chiedung 

als Regierungsvorlage vorzulegenden Gesetzes entwurf eingebaut 

werden sollen , ist aus der Sicht des Bundeskanzleramte s -Verf as sungs­

dienst abzulehnen . Die bloße Ankündigung ( auf S .  6 der 

E rläuterungen ) ,  daß das Wohnungsgemeinnützigkeits recht ( nach der 

Begutachtung ) als eigener Abs chnitt in das im Entwur f  vorli�gende 

Bundeswohnrechtsgesetz eingebaut werden soll , läßt nicht erkennen , 

daß das Programm der Rechtsbereinigung und Harmonisierung im 

B ereich de s Wohnrechts wirklich ernst genommen wird. Insbesondere 

der Umstand , daß der vom Bundesministerium für wirts chaftliche 

Angelegenheiten dem Begutachtungsverfahren zugeführte 

Ministerialentwurf einer Neuregelung des Wohnungsgemeinnüt zigkeits­

recht s lediglich die Gestalt einer Novelle des geltenden 

464 1  -.-
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WOhnungsgemeinnütz igkeitsgesetzes aufweist und darin Verweisungen 

auf das Mietrechtsge setz und das Wohnungseigentumsge s et z , die durch 

das im E ntwurf vor liegende Bundeswohnrecht sgesetz ersetzt werden 

s o l len , enthalten s ind , bedeutet nicht zu letzt , daß durch die 

einge s chlagene Vorgangsweise den begutachtenden Stel len die 

Mögl ichkeit vorenthalten wird , auch diesbezügl ich ihre 

Vorstel lungen einzubringen . Bereits die Abs icht , das 

Wohnungsgemeinnüt z igkeits recht ges chlossen in einen Abs chnitt des 

dann umfas s enderen Bundeswohnrechtsgesetzes  zu überführen , muß mit 

S kep s i s  betrachtet werden . So trüge z . B .  sowohl ein Paragraph eines 

solchen zusät z lichen Abs chnitts - nämlich der derzeitige § 3 8  WGG -

a l s  auch der vorgesehene 4 .  Abs chnitt des im Entwurf vorliegenden 

Bunde swohnrechtsges etzes die Übers chrift " Strafbestimmungen " ,  was 

einen legistis chen Mangel bedeuten würde . Vom bereits erwähnten 

E ntwurf einer Nove l le zum WGG läßt s ich wiederum s agen , daß er 

vers chiedene recht spo litis che Abs ichten verfo lgt , zu  denen jedoch 

keine s f a l l s  die Harmonis ierung des Wohnungsgemeinnütz igkeits rechts 

mit den übrigen Bereichen des Wohnrechts zählt . 

11. In a l lgemeiner legistischer Hins icht : 

Was den Rege lungsumfang des im Entwurf vor l iegenden Bundesges etzes  

betrifft , so soll  dieses keineswegs alle wohnrecht l i chen Rege lungen 

des geltenden Rechts ersetzen , da j a  insbesondere die in 

" verländerten " förderungs rechtl ichen Geset z en verstreuten 

z ivilrecht l ichen Bestimmungen nicht berührt werden . Dies ist 

durchaus nicht im S inne einer Bereinigung und Harmoni s ierung de s 

Wohnrechts ge legen . 

E s  darf daran erinnert werden , daß das Mietrechtsgeset z  nlcht 

zu letzt wegen seiner " auffal lenden sprachl ichen Ungenauigkeit " und 

s einer mange lnden Systematik , aber auch des " häuf igen Fehiens 

erkennbarer Wertvorstellungen des Gesetzgebers" im 

rechtswis s ens chaft lichen Schrifttum kritis iert wurde (vgl� Fenyves 

in Korinek - Kre jci (Hrsg . ) ,  Handbuch zum Mietrechtsgeset% 2 7 2 ) . 

Die im im E ntwurf vorl iegenden Bundesgeset z  vorgenommenen bzw . 
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unterlas senen Veränderungen gegenüber den Bestimmungen des 

Mietrechtsges etzes ers cheinen nicht geeignet , das im Entwurf 

vorliegende Bundesgesetz vor einer derartigen Kritik zu bewahren .  

Anstelle der viel fach geforderten ( z . B .  Garai , RZ  1 9 9 2 , 2 2 7; Cal l , 

Mietrecht und Wohnungseigentum 3 9 ) Vereinfachung bringt das im 

Entwurf vorliegende Bundesgesetz zudem überwiegend eine weitere 

Verkompliz ierung des mietrechtlichen Normenbestandes .  

Auch die angestrebte Harmonis ierung zwis chen den beiden im 

vor l iegenden Entwurf zusammengefaßten Wohnrechtsmaterien erreicht 

nicht das wüns chenswerte Ausmaß , worauf unten unter I I I . im 

einzelnen eingegangen wird . 

Dem Bunde s kanz leramt-Verfassungsdienst ist bewußt , daß etliche 

seiner Bemerkungen auch auf den ge ltenden Ges etzes text zutreffen . 

Dies sollte das do . Bundesministerium j edoch nicht von möglichen 

Verbes s erungen abhalten . 

Zur Gliederung des im Entwurf vorl iegenden Bundesgesetzes wird 

lediglich eine Grobgliederungsebene , unter Verwendung der 

Gliederungseinheit " Abs chnitt " ,  verwendet . Dabei umfas s en der 

1. bis 3 .  Abs chnitt j eweils 2 7  bis 4 7 , tei l s  recht umfangreiche 

Paragraphen . Wenn nach den Legistis chen Richt l inien 1 9 9 0  [im 

folgenden nur noch unter Angabe der j ewei l igen Richt linie z itiert] , 

Richt linie 1 1 1 , Ges etz e ,  die au s mehr als etwa 2 0  Paragraphen 

be stehen , grob zu gl iedern sind , so ist in legistis cher Hins icht 

das s e lbe für ebenso umfangreiche Abs chnitte zu fordern . Daher wäre 

etwa anste l l e  der Gl iederungsbezeichnung "Abs chnitt " von 

" Hauptstücken " zu sprechen , die wiederum in Abs chnitte zu 

untergliedern wären . In diesem S inne bietet es s ich an , z . B .  die 

Bestimmungen über Ko sten und deren Abrechnung , die nicht weniger 

als  1 6  Paragraphen einnehmen ( § §  5 bis 2 0 ) , und die s ich über 

1 3  Seiten hinz iehenden Verfahrensbestimmungen der § §  2 1  bis 2 5  

j ewei ls  i n  einem eigenen Abschnitt zusammenzufas s en . Ähnl iche 

Gliederungsges icht spunkte ließen sich im 2 .  ( Miet z ins , Beendigung 

des Mietverhältnisses ) und im 3. Abs chnitt aufweisen . 

4 6 4 1  -.-
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Im Hinblick auf den beträchtlichen Umfang des im E ntwurf 

vor liegenden Bundesges etzes , der zudem durch Auf nahme der 

Bestimmungen über das Wohnungsgemeinnützigkeitsges et z  noch 

erweitert werden so l l ,  wird angeregt , dem Ges et z e s e ntwurf ein 

I nhaltsverzeichnis ( vgl . Richt linie 1 1 9 ) voranzuste l l en . 

Die in et lichen Bestimmungen normierte " sinngemäße Geltung " einer 

anderen Rechtsvors chrift hätte im Sinne der Richt linie 5 9  zu 

unterbleiben . 

Das S chriftbild der mit arabis chen Z ahlen unterg liederten Absätze 

und nicht in Absätze untergliederten Paragraphen s o l lte dem bei 

§ §  3 bis 5 gewählten entsprechen ( anders § §  7 Abs .  2 ,  1 1  Abs . 2 ,  

1 3 , 2 2  Abs . 1 und fast a l l  nachfo lgenden derartigen Bestimmungen) . 

Gemäß Richt linie 1 4 3  wäre in Datumsangaben der Monats name 

au s zu s chreiben . 

Auf ges chlechtsneutrale Formu lierungen ( Richt linie 1 0 ) sollte 

geachtet werden . 

I I I . Z u  einze lnen Bestimmungen :  

Z u  § 2 :  

I n  Abs . 1 werden , wie in § 1 Abs . 1 MRG , als  ein Bei spiel für 

Ges chäfts räumlichkeiten " insbesondere auch " Ge s chäft s räume" 

angeführt . Stattdes sen wäre freilich die Anführung eines von 

" Ge s chäftsräumlichkeiten " bes ser unters cheidbaren BegriffeS - etwa 

" Verkaufs räume "  - vorzuziehen , was insbesondere des ha lb vertretbar 

erschiene , da es sich um eine nicht abschließende Auf z ählung 

handelt . 

Nach den Erläuterungen ( S .  1 7 ) werden im vorge s ehenen Abs . 1 die 

Rege lungen des § 1 Abs . 1 MRG und des § 1 Abs . 1 und 2 WEG 

miteinander verknüpft .  Dabei bleibt unerwähnt , daß in der neuen 
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Definition auch " s e lbständige Teile von wohnungen und 

Ges chäftsräumlichkeiten " genannt werden , die weder dem MRG noch dem 

WEG bekannt sind . Dabei fragt sich , ob der neue Begriff de s 

" s elbständigen Teiles " nicht im Lichte der Lehre und Rechtsprechung 

zur " selbständigen Wohnung oder sonstigen s e lbständigen 

Räumlichkeit " ( §  1 Abs . 1 WEG ) als in sich widersprüchlich 

ers cheinen muß , da ein Raum - nur ein sol cher dürfte als 

" se lbständiger Teil " in Betracht kommen - entweder selbst als 

s e lbständiger Raum bzw . selbständige Wohnung oder als  bloßer Teil 

einer selbständigen Wohnung bzw . Räumlichkeit zu qualifizieren 

wäre . Da auch nicht zu erkennen ist , worin die recht liche Bedeutung 

der Aufnahme der f raglichen Wortfo lge in die Auf z ählung der 

Nutzungsobjekte bestünde ( im Fal le ihrer Nichterwähnung wären diese 

ja  als Teile von Nutzungsobjekten von den die Nutzungsobjekte 

betreffenden Regelungen miterfaßt ) ,  sol lte auf diesen Teil der 

Auf zählung wohl gänz lich verzichtet werden; andernfal ls  wären 

entsprechende Ausführungen in den Erläuterungen wünschenswert . 

Andererseits ers cheint die in Abs . 1 entha ltene Auf z ählung 

unvo l l ständig , da sie zwar Wohnungen , Ges chäftsräumlichkeiten sowie 

( verkürzt ums chrieben ) selbständige Kf z-Abstel lplätze erfaßt , nicht 

jedoch sonstige s elbständige Räumlichkeiten , wie sie nach § 1 

Abs . 1 WEG und der Entwurf sbestimmung des § 7 6  Abs . 1 Gegenstand 

von Wohnungs eigentum'sein können . Insoweit sol lte sich § 2 Abs . 1 

stärker an § 7 6  Abs. 1 anlehnen und etwa die Formu lierung 

" sonstige s e lbständige Räumlichkeiten , wie insbesondere 
s elbständige in sich ges chlossene Räume zur Einstel lung von 
Kraftfahrz eugen . . .  " 

enthalten . Weder in § 76 Abs . 1 ( wie aber in des sen zweiten Satz  

vorgesehen ) noch in § 2 Abs . 1 sol lten hingegen die " deut lich 

abgegrenzten Abste l l f lächen (Abstel lplät z e ) für Kraftfahrz euge " 

als  " s elbständige Räumlichkeiten " qualifiziert werden ( vgl . dazu 

das unten zu § 76 Ges agte ) .  

I n  Abs . 3 sol lte es statt " Durchbrechungen ( Aus nehmungen ) "  bes ser 

" Durchbrechungen und Ausnehmungen "  heißen ( vgl . Richt linie 2 6 ) .  

464 1 -
-
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Z u  § 3 :  

An das Ende jeder Gliederungs einheit die ses Paragraphen so llte, 

wie in der Bestimmung des § 3 Abs . 2 MRG, ein Strichpunkt gesetzt 

werden , zumal Strichpunkte auch zur Gliederung der einze l nen mit 

arabis chen Z ah len bezeichneten Gliederungs einheiten ( Z  2 u nd 3 )  

verwendet werden . 

I n  z........J. wird der Ausdruck " Nutzungsvertrag " verwendet . Dabei wird 

nicht darauf Bedacht genommen, daß das Nutzungsrecht eines 

wohnungseigentÜIners zumeist nicht aus einem besonderen Vertrag , 

sondern aus seiner Stel lung als Miteigentümer erf l ießt ( die 

wiederum nicht notwendigerwei s e  durch' Vertrag begründet ist ) . E s  

könnte daher bes s er " ihres Nutzungsrechts " gesagt werden ( durch 

eine ent sprechende Ums chreibung dieses Begriffs - der ja z . B .  

auch in § 2 6  verwendet wird - in § 2 könnte klargestellt warden , 

daß an das Recht zur Benützung eines Nutzungsobjekt s auf Gnund 

eines Mietverhältni s ses oder als  wohnungseigentümer [ §  2 Abs . 2 ]  

gedacht i st ) . 

Z 3 enthält einen zweiten Halbsat z, der selbst nicht Teil der den 

§ 3 einnehmenden Auf z ählung ist ; derartige Eins chübe 

s e lbständiger, an einen Teil der Auf z ählung anknüpfender Sät ze 

s o l lten in legistis cher Hinsicht tunliehst vermieden werden. Es 

wird daher empfohlen, den Halbsatz  " ist die Erhaltung . . .  zu 

errichten, "  zu einem weiteren Teil der Auf z ählung umzuge st."lten 

und etwa die fo lgende Formu l ierung zu verwenden : 

" is t  jedoch die Erhaltung . . .  nicht vertretbar, die Errichtung 
einer vergleichbaren neuen Anlage ; "  

I n  � s o l lte es statt " die . . .  sonst dienenden Au sgestaltungen " 

bes s er " sonstige dienende Ausgestaltungen " heißen . 

Die Ums chreibung des Genitiv Plural mit Hilfe des Wortes " von " in 

den Fällen , in denen hiezu keine grammatikalis che Notwendigkeit 

besteht , kann zwar hingenommen werden ( wenngleich s i e  in 
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stilistischer Hins icht grundsätz lich nicht den Vorzug verdient ) ,  

doch sollte die sprachliche Einheit lichkeit einer Auf z ählung 

hierunter nicht leiden ; daher sol lte es "Au sgestaltungen des 

Haus es, einzelne� Teile des Hauses oder einze lne� 

Nut zungsobjekte " heißen . 

Z u  § 4 :  

I n  Z-l ist von Licht leitungsanlagen die Rede ; dabei ist offenbar 

nicht an E inrichtungen, die tatsächlich Licht zu leiten vermögen, 

sondern an Einrichtungen zur Leitung elektris chen Stroms gedacht, 

der dabei freilich - in zunehmend unzeitgemäßer Weis e  -

au s s ch l ieß l ich in der Mögl ichkeit seiner Verwendung zum Betrieb 

von Lichtquel len ges ehen wird . 

I n  Z 1 sol lte weiter s  der Klammerausdruck " ( einschließl ich von 

gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen ) "  im S inne einer sprachl ichen 

Verbes s erung und Übereinstimmung mit den übrigen Teilen der 

Auf z äh lung durch " ( auch gemeinsame Wärmeversorgungs- ) " ersetzt 

werden . 

Wüns chenswert wäre auch eine Harmonis ierung von § 4 Z 1 und § 8 7  

Abs . 2 Z 2 zweiter Teilsatz, wo auch von Kraft- und 

Fernsprechleitungen die Rede ist . 

z....2 nimmt, wie § 4 Abs . 2 Z 2 MRG, auf " S chutzräume vom Typ 

Grunds chutz " Bezug . Dieser Begriff wird offenbar als  feststehend 

vorau sgesetzt und z . B .  in den EBRV zum MRG, 4 2 5  B lgNR 1 5 . GP 3 7 , 

nicht erläutert . Soweit das Bundeskanzleramt-Verfas s ungsdienst 

s ieht, ist dieser Begriff freilich in keinem anderen Bunde sgesetz 

def iniert und es handelt sich auch nicht um einen Fachau sdruck, 

des s en I nhalt anhand der Fachsprache einer bestimmten 

Wi s s enschaft oder Berufsgruppe ermittelt werden könnte . Mögl iche 

Deutungen als  statis che oder dynamis che Verweisung auf die 

- inhaltlich allerdings nicht identis chen -

Schut zraumverordnungen der Länder, in denen teilweise der in Rede 

stehende Begriff verwendet wird, oder auf die betref fenden 

4641 .­
-
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Richt l inien des seinerzeitigen Bundesministeriums für Bauten und 

Technik ( Ausgaben 1 9 6 7 und 1 9 7 6 ) kämen Verweisungen auf nicht 

gehörig (im Bundesgesetzblatt oder auf eine der Kundmachung der 

Bunde sges etzblatt gleichwertige weise. ) kundgemachte Texte gleich , 

wobei dynamis che verweisungen s chon für s ich genommen 

verf as sungswidrig wären . Aus den ski z z ierten Gründen wird 

dringend empfohlen , den Ausdruck " S chutzräume vom Typ 

Gru nds chut z " durch eine nähere gesetz liche Umschre ibung dieses 

Begrif f s  zu ergänz en oder zu ersetzen . 

I n  Z-Q wird ein bereits dem § 4 Abs . 2 Z 5 MRG anhaftender Mangel 

beibehalten und sogar noch vers chärft , wenn einerseits in �iner 

zu weit gef aßten Generalklausel s chlechthin eine ( nach der 

gewöhnlichen Sprachbedeutung : jede ) bautechnische Umgestaltung 

eines Nutzungsob jekts den nüt z l ichen Verbes s erung zugezählt 

werden , andererseits  der angeführte Beispie l s f a l l  so ums chrieben 

wird , daß die " Kategorieanhebung " einer wohnung der Kategorie C 

nicht mehr darunter fällt . 

I n  Z-2 sol lte es im S inne des oben zu § 3 Z 5 zur Ums chreibung 

des Genitiv P lural mit Hilfe des Wortes " von " Ges agten statt " von 

solchen " vie lmehr " solche� " heißen . 

Z u  § 5 :  

Aus den s chon bei § 3 erwähnten Gründen sol lten die einzelnen 

Gliederungs einheiten , wie bei den vorbi ldhaften Bestimmungen der 

§ §  2 1  Abs .  1 und 2 3  Abs . 1 MRG , nicht durch Beistriche, sandern 

durch Strichpunkte abgeschlos sen werden . 

Z u  Abs . 1 Z 1 stellt sich hins icht l ich der auch in § 2 1  Abs . 1 

Z 1 MRG enthaltenen Formu lierung " die nach den Lief erbedingungen 

gebotenen Überprüfungen " die Frage , ob das Gemeinte nicht klarer 

ausgedrückt werden könnte . 

I n  Abs .  1 Z 2 wäre anste l le einer Bezugnahme auf die 

" Kehrordnung " eine allgemeinere Formul ierung , etwa " auf Grund 

feuerpo l i z e i licher Vors chriften " vorzuz iehen . 
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Abs . 1 Z 4 enthält in seinem zweiten Halbsatz Ankl änge an die 

§ §  5 2  und 5 6  des Vers icherungsvertragsgeset zes, wobei er s ich 

freilich ( wie auch die EBRV zu § 18 Abs . 1 Z 4 MRG, 4 2 5  B lgNR 

1 5 . GP 4 1  durchbl icken lassen ) der Sichtweise der Praxis 

unterordnet . Nach § 52 des Vers icherungsvertragsgesetzes gilt in 

der S achvers icherung als Versicherungswert , soweit s ich nicht aus 

den Umständen etwas anderes ergibt, der Wert der Sache , nach § 5 6  

de s erwähnten Gesetzes haftet der Versicherer für den S chaden nur 

nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum ( höheren ) 

Ver s icherungswert ( was den Einwand der Unterversicherung 

begründet ) .  Die Entwurf sregelung kann , abgesehen von der 

Bezugnahme auf " besondere Versicherungsbedingungen "  , mit anderen 

Worten dahingehend beschrieben werden, daß schon bei Aus s chluß 

des Einwandes der Unterversicherung (im S inne des § 5 6  de s 

Ver s icherungsvertragsgesetzes ) die Vers icherung ( von dies er, 

nicht von Versicherungswerten ist im ersten Teil der 

Gliederu ngseinheit die Rede ) als angemes sen gilt . I ndes ist  nicht 

zu erkennen ,  welche sachliche Bez iehung zwischen der Abdingung 

de s E inwandes der Unterversicherung und der des § 5 2  über die 

Höhe des Versicherungswertes besteht ; gleichheitsrechtl iche 

Bedenken gegen die in Rede stehende Rege lung können daher nicht 

ausge s chlo s s en werden . Im Lichte dies er Erwägungen s o l lte die 

Regelung des vorgesehenen Abs . 1 Z 4 zweiter Halbsatz daher, 

wenngleich er unverändert aus dem geltenden Recht übernommen ist , 

nochmals  überdacht werden . 

I n  Abs . 2 Z 4 hätte es arn Ende richtig " Beträgen " zu heißen . 

Z u  § 7 :  

I n  Abs . 1 wird lediglich auf das Kalender j ahr abgestellt , obwohl  

nach § 9 Abs . 2 die Festlegung einer vorn Kalender j ahr 

abweichenden Abrechnungsperiode möglich ist ; es wird daher 

empfohlen , die in Abs . 1 vorges ehene Voraus s chau auf eine 

Abrechnungsperiode zu beziehen und die Auf lagefrist einen Monat 

vor der betreffenden Abrechnungsperiode beginnen zu las sen ( was 

für den Regelfall  im wesent lichen dem vorgesehenen Abs . 1 

ent spräche ) . 

4641 -
--
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I n  Abs . 2 E inleitungs satz  wäre statt " enthalten " etwa 

" au s z uweisen " vorzuziehen . 

Z ur in Abs . 3 ausgesprochenen Anordnung einer " s inngemäße 

Geltung " einer anderen Rechtsvors chrift ist auf das bereits oben 

unter 11. erwähnte legistis che Verbot zu verwe i s en . Weiters 

sollte möglichst nicht auf nachfolgende , sondern auf 

vorangegangene Bestimmungen verwiesen werden ;  in diesem Sinne 

wäre eine Regelungstechnik vorzuz iehen , wonach § 7 Abs . 3 �ine 

aus führliche Regelung enthielte , auf die - anstelle der 

vorgesehenen Verweisung des § 7 Abs . 3 auf § 1 4  Abs . 3 - in § 1 4  

Abs . 3 verwiesen würde . 

Z u  § 8 :  

Im S inne des vorhin zu § 7 Abs . 1 Gesagten sollte in Abs . 1 und 

Abs . 2 nicht auf das Kalender jahr , sondern auf eine 

Abrechnungsperiode abgestellt werden . 

Z u  § 9 :  

Das volle Verständnis der § §  7 und 8 setzt die Kenntnis des § 9 ,  

der das Kalenderj ahr als Abrechnungsperiode festsetzt , voraus . I n  

systematis cher Hins icht sollte daher die Bestimmung des § 9 vor 

die des § 7 gesetzt werden . 

Z u  § 1 0 : 

Abs . 4 soll nach den Erläuterungen ,  S .  2 6 , lediglich in 

deklarativer Form einen Umstand in Erinnerung bringen . Auch 

daraus wird deutlich , daß dem vorgesehenen Abs at z  ein erkennbarer 

normativer Gehalt ermangelt . Er sollte daher entf allen . 

Z u  Abs . 5 wird zur Erwägung ge stellt , ob anstelle der Bekanntgabe 

eines inländis chen Wohnsitzes oder gewöhnliches Aufenthalts nicht 

die Bekanntgabe einer Zustellans chrift genügen sollte . 
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Abs . 6 trifft eine Regelung für den speziel len Fal l  der 

vermieteten Eigentumswohnung . In  systematis cher Hins i cht wäre ihr 

Platz daher wohl  bei § 55 , der Sonderbestimmungen über die 

Abrechungspf licht des Vermieters trifft . 

Weder Abs . 6 noch eine andere Entwurf sbestimmung gewährt dem 

Mieter eines Wohnungseigentümers ein Recht zur Einsicht in die 

Belegsammlung ;  daraus kann ges chlo s s en werden , daß ein solches 

Recht nicht bestehen sol l ,  womit dem betrof fenen Mieter 

allerdings eine Mögl ichkeit der Überprüfung der Abrechnung 

vorenthalten wird . Da der Z eitraum für die Eins ichtnahme nach 

§ 1 4  Abs . 3 zweiter Satz mindestens vier Wochen betragen ,  der 

Wohnungseigentümer dem Mieter auf des s en Verlangen aber binnen 

einem Monat E ins icht in die zusendungspf l ichtigen Tei le der 

Abrechnung gewähren muß , kann weiters die Auf lage der 

Belegsammlung bereits beendet sein , bevor dem Mieter die 

Abrechnungsübers icht bekannt wird . E ine Überprüfung der 

Recht s stel lung des Mieters einer E igentumswohnung darf , auch 

unter dem Ges ichtspunkt des aus dem Gleichheits satz  erf ließenden 

umf a s s enden Sachl ichkeitsgebotes , angeregt werden . 

Zu  § 1 1 : 

Am Beginn des Abs . 1 ist von einem "abrechnungsberechtigten 

Nut z er "  die Rede ( so auch etwa in § 1 3  E inleitungs s atz ) ,  ohne daß 

zuvor eine Differenz ierung zwi s chen abrechnungsberechtigten und 

nicht abrechnungsberechtigten Nut zern eingeführt worden wäre ; 

Dif ferenz ierungen s ind ( aus § 1 0 ) ledigl ich hins ichtlich des 

Umf anges der abrechnungspf l ichtigen E innahmen und Ausgaben zu  

erkennen . Hier s cheint eine Klarstel lung erforderlich . 

Am Ende des Abs . 1 erscheint die Mehrzahlform " Rücklagen " unklar . 

E ine Rücklage ( Singular ) ist ja nur für den Fal l des 

Wohnungseigentums vorgesehen ( §  9 2 ) ,  während die Miet z insreserve 

( §  55 ) nicht als  Rücklage bezeichnet wird . 

4 6 4 1  -
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I n  Abs . 2 ers cheint die Wendung " gegenüber den Nut z ern fälLig 

gewordenen Ausgaben "  unglücklich gewählt , da der Au sdruck 

" fä l l ig "  übl icherwei s e  auf Forderungen ,  der Ausdruck " Ausgaben " 

hingegen auf z ah lungsvorgänge angewendet wird und auch die 

vorausgesetzten unters chiedlichen Fäl l igkeit s zeitpunkte 

- gegenüber den Nut z ern und gegenüber anderen Per sonen ( ? )  

- nicht nachvo l l z iehbar s ind . Wie aus Abs . 3 hervorgeht , handelt 

e s  s ich dabei nicht notwendigerweise um Ausgaben , die der 

betreffenden Abrechnungsperiode " zuzuordnen " s ind;  dies trägt 

jedoch kaum zur Klarheit bei . I nsgesamt las s en Abs . 2 und 3 in 

zeitlicher Hinsicht klare Abgrenzungskriterien vermis sen . 

Z u  § 1 2 : 

statt " dadurch " s o l lte es wohl treffender " dabei "  heißen . 

Z u  § 1 3 : 

Z u  .L...2. wird aus sprachlichen Gründen die Wort stel lung " den für 

das Haus ermitte lten Ges amtverbrauch " empfohlen ( vgl . Z 4 ,  6 ,  7 

und 8 ) . 

Anst e l le der in L.l..Q. verwendeten Ausdrucksweise " an 

bez iehungswei s e  zu dem " wäre die Ausdrucksweise " den Ort , an dem , 

und den Z e itraum , zu dem . . .  " vorzuz iehen . 

Z u  § 1 6 : 

Für Abs . 2 ,  letzter Satzteil , wird in sprachlicher Hin s ichit 

vorges chlagen , eine Relativsatzkonstruktion , wie 

" Z ins s at z , der um 6 vH über dem für E s kontierungen durch d;ie 
österreichis chen Nationalbank geltenden Z in s fuß l iegt , " 

oder zumindest die Wortstel lung 

" über dem für E s kontierungen der Österreichis chen Nationalbank 
jewei l s  ge ltenden Z in s fuß "  

4 6 4 1  
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zu verwenden . 

Z u  § 1 7 :  

Abs. 3 verwendet den Wort laut "binnen zwei Monaten ab der 

Abrechnung " .  Gemäß § 10 Abs . 2 ist unter "Abrechnung " jedoch 

nicht ein Vorgang zu verstehen, der einem bestimmten Z eitpunkt 

zugeordnet werden könnte, sondern eine Gesamtheit von Unterlagen . 

Der entsprechende Vorgang sol lte als " Legen der Abrechnung " 

bezeichnet, in Abs . 3 daher der Wortlaut " binnen zwei Monaten 

nach Legen der Abrechnung " verwendet werden . 

I n  Abs . 1 erster Satz wird als Abrechnungseinheit " das gesamte 

Haus " vorausgesetzt . Unter einem Haus ist im gewöhnl ichen 

Sprachgebrauch eine bauliche Einheit zu verstehen . Aus Abs . 3 

ergibt sich jedoch, daß in Wirklichkeit mit " Haus " eine 

Liegenschaft gemeint ist, also die eine rechtl iche E i nheit 

bildende Grundf läche samt ( insbesondere )  darauf errichteten 

( unbewegl ichen? ) Bauten . In Abs . 1 so l lte daher klarer festgelegt 

werden, woraus im gesetz l ichen Regelfall eine Abrechnungseinheit 

besteht . 

I n  Abs . 1 zweiter S atz  ist von " einze lnen Teilen des Hauses " die 

Rede . Es wird zur Erwägung geste l lt ,  ob nicht stattdessen exakter 

von " einem Teil der Nut zungsobjekte " ( zu ergänzen : der im ersten 

S at z  bezeichneten Abrechnungseinheit ) gesprochen werden so l lte . 

Gemäß Abs . 2 kann das Gericht, wenn nach den tatsächlichen 

Verhältnissen eine einheitliche Abrechnung unbi l l ig wäre , nach 

b i l ligem Ermessen eine abweichende Abrechnungseinheit festsetzen . 

Der Verfassungsgerichtshof hat ( S lg . 4 2 9 3 / 1 9 6 2, 5 3 3 7/ 1 9 6 6 ) 

ausgesprochen, daß dem Ausdruck " Bil ligkeit " bzw . " Unbi l l igkeit " 

im Hinblick auf bestehende gesellschaft liche Auf f assungen ein im 

Lichte des aus Art . 1 8  Abs . 1 B-VG erf ließenden 

Determinierungsgebotes ausreichend konkreter Begriffsinhalt 

beigemessen werden könne . Dennoch so l lte zu diesem 

E ntscheidungskriterium nur dann Zuf lucht genommen werden , wenn 

464 1 -
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eine klarere Determinierung nicht möglich erscheint . Dies dürfte 

im vor l iegenden Z usammenhang jedoch nicht der Fall sein ; so etwa 

führt Abs . 3 das konkretere Kriterium der " wirtschaft l ichen 

E inheit " an , womit offensichtl ich darauf abgestellt wird , daß 

zumindest ein Großteil der abzurechnenden Kosten bestimmten 

" untereinhe iten " klar zugeordnet werden kann ; sogar für di,sen 

Fall wird f reil ich der Vo l l z iehung keine konkretere 

Entscheidu ngshilfe als das " bi l l ige Ermessen " des Abs . 2 an die 

Hand gegeben , wie sie etwa für die Frage der Zurechnung von 

Gemeinkosten zu  den betreffenden getrennten Bau l ichkeiten 

wünschenswert wäre . Geradezu erstaunl ich ist es , wenn die 

E r l äuterungen ( S .  3 2 ) als einz iges Beispiel einer so l chen 

Unb i l l igkeit den geringen Informationscharakter , den eine für die 

gesamte Liegenschaft erstel lte Abrechnung besäße , anführen ( zu 

erwarten wäre eher , daß auf das Auseinanderklaffen zwischen von 

bestimmten Liegeschaftsteilen verursachten und diesen in der 

Abrechnung zuzurechnenden Kosten abgeste l lt wird ) . 

Abs . 4 widerspricht dem bereits weiter oben erwähnten Verbpt der 

Normierung einer " sinngemäßen Geltung" anderer Rechtsvorschriften . 

Z u  § 18 : 

Wie bereits ausgeführt , so llte eine Rechtsvorschrift in 

systemat ischer Hinsicht möglichst so gestaltet werden , daß sich 

Verweisungen auf vorangegangene , nicht auf nachfolgende 

Bestimmungen bez iehen . Aus diesem Grund so l lte die Rege lung des 

§ 1 8  erst im Anschluß an die Regelung des § 2 0  getrof fen werden . 

Z u  Abs . 1 ste l lt sich die Frage , wann von der Notwendigkeit einer 

Richtigstel lung zu sprechen ist ; eine so lche dürfte dann 

vor l iegen , wenn ein Nutzer während des Laufs ( dessen Beginn für 

verschiedene Nutzer unterschiedlich sein kann ) der in § 2 0  

festge legten Sechsmonatsfrist berechtigte Einwendungen erhebt 

oder der Abrechnungspflichtige auf andere Weise die Unrichtigkeit 

der Abrechnung erkennt . Eine entsprechende Umschreibung im 

Geset z estext wäre zu wünschen . 
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Z u  Abs . 2 fäl lt auf , daß die Z ahlungsfrist für Überschüsse oder 

Fehlbeträge , die sich aus der Berichtigung ergeben , länger ist 

a ls die für sich aus der Abrechnung selbst ergebende 

Unterschiedsbeträge in § 1 6  Abs . 1 festgesetzte . Ein Grund für 

diesen Unterschied ist allerdings nicht erfindl ieh . Systemkonform 

wäre eine Frist von zwei Monaten nach Übermitt lung der 

Richtigstel lung vorbehaltlich der Rege lung des § 1 6  Abs . 1 

letzter Satz . 

Weiters erschiene eine Regelung über Mögl ichkeiten der 

Überprüfung der Berechtigung der Berichtigung und die Erhebung 

von E inwendungen gegen diese sinnvoll . 

Z u  § 1 9 : 

Dieser Paragraph unterbricht den systematischen Z usammenhang, der 

zwischen den § §  1 8  und 2 0  besteht und durch die drei fache 

Verweisung des § 1 8  Abs . 1 und 2 auf § 2 0  hinreichend deutl ich 

gemacht wird . Er wäre daher nach den genannten Paragraphen am 

geeigneten Platz . 

Abs . 1 letzter Satz  sollte - auch zur Vermeidung des Wortes 

" sinngemäß " im Sinne des diesbe züglich bisher Gesagten - besser 

wie folgt formul iert werden : 

" Dieser ist auch zur Rückforderung von Überschüssen berechtigt . "  

Die Regelung des Abs . 4 macht - soweit das 

Bundeskanz l eramt-Verfassungsdienst dies zu erkennen vermag - nur 

dann S inn , wenn der bisherige Nut zer ein I nteresse an der 

Abrechnung hat . Ein solches Interesse ist aber im Regelfall  des 

Abs . 1 nicht gegeben ,  da nicht der bisherige , sondern der neue 

Nut zer zur Abdeckung von Fehlbeträgen und zur Rü ckforderung von 

Überschüssen berechtigt ist . Die Regelung des Abs . 4 wäre daher 

auf den Fal l  des Abs . 2 einzuschränken . 

4 6 41 -
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Abs . 4 weicht weiters nach Wortlaut und I nhalt von der parallelen 

Bestimmung des § 1 0  Abs . 5 ab. I nsbesondere fehlt die MögliJichkeit 

der Bekanntgabe eines Zustellungsbevollmächtigten und wird 

unpassenderweise die befehlende Wortwahl " hat . . .  bekannt zugeben "  

verwendet. Derartige Abweichungen sind jedoch keineswegs 

einsichtig . 

Im ersten Satz, zweiter Halbsatz, sollte nicht von " dem Nutzer " 

( um einen solchen handelt es sich ja zum Z eitpunkt der Legung der 

auf den Nutz erwechsel folgenden Abrechnung nicht mehr, sondern 

vielmehr um einen f rüheren Nutzer ) gesprochen, sondern 

stattdessen das Wort " ihm " verwendet werden . 

Im übrigen greift Abs. 4 lediglich einen Teilaspekt der 

Rechtsstellung des früheren Nut zers heraus. Umfassender und 

zugleich kürzer, somit in systematischer und legistischer 

Hinsicht vorzuz iehen wäre demgegenüber die Anordnung, daß (im 

Falle des Abs . 2 )  einem früheren Nut zer in Bezug auf die dem 

Nut z erwechsel fo lgende Abrechnung die Rechte eines Nutz ers, 

beschränkt auf die verbrauchsabhängig zu  verrechnenden Aus9aben, 

zukommen . 

Z u  § 2 1 : 

Die Überschrift dieser Paragraphen läßt als Mangel erkennen, daß 

die Verfahrensbestimmungen des im Entwurf vorliegenden 

Bundesgesetz es nicht zu einem besonderen Abschnitt ( vgl. das oben 

unten 11. Gesagte ) zusammengefaßt sind . Entgegen seiner 

Überschrift ( die insoweit die Funktion einer 

Abschnittsüberschrift erfüllt ) regelt dieser Paragraph ja nicht 

das anzuwendende Verf ahren ( dies tut erst § 2 2  Abs . 2 ) , sondern 

lediglich die örtliche und sachliche Z uständigkeit . Es wird daher 

angeregt, ( eine Abschnittsüberschrift und ) die 

paragraphenüberschrift " Zuständigkeit " zu wählen . 

Abs . 1 gibt mit dem Umfang der in ihm enthaltenen Auf zählung 

Anlaß zu der Überlegung, ob nicht eine Auf z ählung derjenigen im 
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Entwurf vorliegenden Bundesgesetz geregelten Angelegenheiten, die 

nicht der vorgesehenen Zuständigkeits- und Verfahrens rege lung 

unterfallen sol len, in legistischer Hinsicht sinnvol ler wäre . 

Die Reihenfo lge der Aufz ählung des Abs . 1 ist offenkundig in der 

Weise gestaltet, daß zunächst die im 2 .  und im 5 .  Abschnitt 

enthaltenen Bestimmungen für Mietverhältnisse ( Z  1 bis 1 7 ) ,  dann 

die im 3 .  Abschnitt getroffenen Rege lungen über das 

Wohnungseigentum ( Z  1 8  bis 2 3 ) angeführt werden ; dies ergibt sich 

freilich erst bei näherer Betrachtung der Aufzählung unter 

Bedachtnahme auf die übrigen Bestimmungen des Entwurfes ;  überdies 

bereitete offenbar die Einordnung von Bestimmungen des Abschnitts 

Schwierigkeiten ; so wird in Z 2 0  lit. a für Streitigkeiten 

( erschließbar : eines WohnungseigentÜffiers ) mit dem Verwalter über 

die Legung der Abrechnungen oder der Voraus schau die Rege lung der 

Z 1 3  - die zwischen mietrecht l iche Angelegenheiten eingebettet, 

aber nicht auf so lche beschränkt ist - wiederholt und wird die 

Regelung des § 17 erst in Z 2 4  erwähnt . Anstelle dieser wenig 

überzeugenden Systematik wird angeregt, die im 1 .  Abschnitt des 

im Entwurf vorliegenden Geset zes geregelten Angelegenheiten an 

den Beginn der Auf z ählung zu stel len und sich in der gesamten 

Auf z ählung an die Reihenfolge der Paragraphen, in denen die 

aufgezählten Angelegenheiten gerege lt sind, zu halten . 

I n  Abs . 1 L.ll so l lte es besser " Legung der Abrechnung " ( ohne 

P lural ) und " Auflegung der Vorausschau " heißen . 

I n  Abs . 1 Z 2 0  könnte es in der einleitenden Wortfo lge 

" Streitigkeiten zwischen Wohnungseigentümern und dem Verwalter " 

heißen . Lit . a  sol lte im Hinb l ick auf das weiter oben Gesagte 

entfallen, zu ihrem Wort laut ist auf das bei Z 1 3  Ausgeführte zu 

verweisen. 

Z u  § 2 2 : 

Dieser Paragraph steht sowohl der Gesamt länge seines Textes als 

auch nach der Anzahl der mit arabischen Z ahlen numerierten 

4641 -
-
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Einzelrege lungen in deut lichem Gegensatz zur Richt l inie 13 , die 

insbesondere im Dienste der Übersicht l ichkeit und einer klaren 

Gl iederung von Rechtsvorschriften steht. 

Der E inleitungssatz des Abs . 1 verweist auf die " al lgemeinen 

Bestimmungen über das Verfahren außer Streitsachen " ;  z u  die s er 

§ 3 7  Abs . 3 MRG und § 2 6  Abs . 2 WEG entnommenen Wortfo lge wird 

etwa bei Würth - Z ingher , Miet- und Wohnrecht ( 1 9 8 9 ) Rz 2 3 ,  

sinngemäß ausgeführt , daß entgegen einem durch den Wort l aut 

entstehenden Eindruck die " al lgemeinen Bestimmungen "  des 

AUßerstreitgesetz es nahezu zur Gänz e  durch die normierten 

" Besonderheiten " ausgeschlossen seien und durch die in Rede 

stehende Wortfolge vielmehr zum Ausdruck gebracht werde , daß die 

grundsätz l ich gebotene analoge Anwendung der Z PO hinsicht lich 

gewisser Grundsätz e  Ausnahmen erleide. Es kann nicht begrüßt 

werden , daß e ine Regelung , die derart wenige Aufschlüsse über die 

Tragweite der Regelung gestattet , in die Neuf assung des 

Wohnrechts übernommen werden so l l . 

Bei Abs . 1 z......2. fällt auf ,  daß ihr Inhalt zwar an sich aus § 3 7  

Abs. 3 Z 2 MRG übernommen ist , von dieser Übernahme jedoch die 

Best immung des zweiten Satzes , erster Halbsatz , der z itierten 

Bestimmung , wonach den betreffenden Personen Ge legenheit zur 

Tei lnahme am Verf ahren zu geben ist , ausgenommen wird. Dies 

so l lte erläutert werden . Statt "bundes- oder landesgeset z lichen 

Förderung " wird der Wort laut " auf bundes- oder landesgesetzl icher 

Vorschrift beruhenden Förderung " vorgeschlagen . 

Die Z uste l lvorschriften der Abs . 1 Z 3 bis 5 geben Anlaß zu der 

Feststel lung , daß die Möglichkeit , vom Inhalt einer Abrechnung im 

S inne der § §  10ff  des im Entwurf vorliegenden Bundesgeset z�s 

tatsächl ich Kenntnis zu erlangen , besser gesichert ist als die 

Mögl ichkeit der Teilnahme an einem gericht l ichen Verf ahren� Hier 

wird offenbar den I nteressen der Antragstel ler und der 

Verwaltungsökonomie größeres Gewicht beigemessen als dem 

Rechtsschutz der Betroffenen . 
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Abs. 1 � übernimmt zwar im wesentl ichen die Regelung des § 3 7  

Abs. 3 Z 5 MRG, verz ichtet jedoch gänz lich auf eine Übernahme der 

analogen Regelung des § 2 6  Abs. 2 Z 7 WEG, was 

bemerkenswerterweise in den Erläuterungen ( S .  3 7 ) mit keinem Wort 

bedacht wird. Eine derartige Unterscheidung wird sich mit dem 

verfassungsrechtl ichen Gleichheitssat z kaum in E inklang bringen 

lassen. Auch die - wenngleich dem ge ltenden Recht entnommene 

- Bestimmung, wonach das Gericht - of fenbar nach seinem Belieben 

- einen Hauptmieter für eine zusät z l iche " individuel le " 

Z ustel lung ausersehen kann, erscheint im Lichte des 

Gleichheitssat zes, überdies aber auch des Determinierungsgebotes, 

fragwürdig . I n  diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß 

für die Erstel lung der Erläuterungen zur Regierungsvorlage nach 

wie vor die Legistischen Richtl inien 1 9 7 9  maßgeblich sind ; nach 

deren Punkt 9 5  sind Bestimmungen, deren Vereinbarkeit mit der 

Verfassung, insbesondere mit dem Gleichheitssatz, zweifelhaft 

sein könnte, in den Erläuterungen im einzelnen zu begründen . 

Bei Abs. 1 � ste l lt sich die Frage, was zu  ge lten habe, wenn 

die I nteressen von Parteien zwar nicht offenbar widerstreiten, 

eine der betroffenen Parteien jedoch die Bestel lung des 

gemeinsamen Z uste l lungsbevol lmächtigten wegen eines 

nachweislichen Widerstreits der fraglichen Art bekämpfen möchte . 

Die Verweisungsnorm des letzten Halbsat zes so l lte unter 

Bedachtnahme auf das oben unter I I. zum Verbot der Normierung 

einer "sinngemäßen " Anwendung anderer Rechtsvorschriften Gesagte 

und auf die - hier wegen der Verweisung des § 9 7  Abs. 4 ZPO zu 

erwähnenden - Richtl inie 5 5  über die Vermeidung von 

Verweisungsketten sowie durch Ausdehnung auf § 9 9  zweiter Satz 

Z PO geändert werden . 

Abs. 1 Z-l könnte analog Z 4 durch den Hinweis ergänzt werden, 

daß es sich um eine " individuelle " Zustellung hande lt. 

Abs . 1 z........a spricht von einer "Verständigung der Parteien " ;  nicht 

a l l e  personen, die gemäß Z 2 zu verständigen sind, dürften unter 

diese Kategorie fallen . 

4 6 4 1  
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Z u  Abs . 1 � ste l lt s ich die Frage , ob es s ich bei dieser 

Bestimmung tatsächlich um eine Besonderheit des wohnrecht l ichen 

Verf ahrens gegenüber den " al lgemeinen Best immungen des Verfahrens 

außer Streitsachen " hande lt. 

I n  Abs . 1 Lll ist die Anführung " Z PO " am Ende des zweiten Satz es 

entbehr l ich . Das Wort " kann " am Ende des zweiten Sat z e s  trägt 

eine nicht wünschenswerte Unsicherheit in diese Bestimmung und 

so l lte daher durch eine präzisere Regelung ersetzt werden . 

I n  Abs . 1 Z-li wäre im Sinne größerer sprachlicher Genauig�eit 

die Wortwahl " oder eines so lchen nach § 2 2  WGG " vorzuz iehen . 

Z u  Abs . 1 Z-ll ist hinsicht lich der Schreibung von Ge ldbeträgen 

auf Richt l inie 1 4 2  ( " 5 0  0 0 0  S " ) zu verweisen . 

Z um in Abs . 1 L2.2. letzter Satz  erster Halbsatz verwendeten 

Begriff  der B i l l igkeit ist auf das oben zu  § 17  Abs. 2 Gesagte zu 

verweisen . 

Bei  Abs . 2 enthält lediglich die ( wohl entbehr l iche ) wortfo lge 

" samt Z insen binnen 14 Tagen bei Exekution " verf ahrensrechtliche 

E l emente ; im wesent l ichen hande lt es s ich jedoch um eine 

z uständigkeitsrege lung, die besser einen letzten Punkt der 

Auf z äh lung des § 2 1  Abs . 1 bilden so l lte . Die Umschreibung
, 

der 

von der E ntwurfsbestimmung erfaßten Ansprüche so l lte mindeßtens 

in sprachl icher Hinsicht ( es kommt wohl weniger ein Anspruch auf 

Rückforderung als vielmehr ein so lcher auf Rückzahlung in 

Betracht ) verbessert werden . 

Z u  § 2 3 : 

Die in Abs . 2 erster Satz umschriebene Kundmachung ist a lSi' 

Verordnung zu  qualifiz ieren und sol lte im Gesetz auch als so lche 

bez eichnet werden . Die vorgesehene Einvernehmensbindung sol lte im 

S inne der E ntschl ießung des Nationalrats vom 2 4 . März 19 93, 

E 9 6 -NR/XVI I I . GP . , überprüft werden . 
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Bei Abs . 2 zweiter Satz ist schwer zu sehen, worin heute der Sinn 

einer Festschreibung der Zuständigkeit bestimmter Gemeinden , 

bezogen auf den Z eitpunkt des Inkrafttretens des 

Mietrechtsgesetzes, besteht . Entsprechende Ausführungen in den 

Erläuterungen ( S .  4 3 ) werden vermißt . 

I n  Abs . 3 zweiter Satz zweiter Halbsatz ist die dem geltenden 

Recht fremde Rege lung, wonach der Gemeinde " j edoch zusätz l ich " 

der Beweis durch Amtssachverständige freistehe, wenig 

verständl ich ; sie so l lte in den Erläuterungen begründet werden . 

Das Bundeskanz leramt-Verfassungsdienst vermag den zufo lge der 

Verweisung des zweiten Satzes, erster Halbsatz, anzuwendenden 

Bestimmungen des im Entwurf vorliegenden Bundesgeset z es nicht zu 

entnehmen, daß nach diesen der Sachverständigenbeweis, etwa auch 

der Beweis durch Amtssachverständige, ausgeschlossen wäre . Er 

erscheint somit info lge der grundsätz lichen Anwendbarkeit des AVG 

ohne die in Rede stehende Neuerung mögl ich . Soweit aus dem neuen 

Halbsatz der Gegenschluß zu ziehen ist, daß entgegen § 5 2  Abs . 2 

AVG der Beweis durch andere als amtl iche Sachverständige 

ausgeschlossen sein sol l, wäre auf das Verbot von den 

Verwaltungsverfahrensgesetzen abweichender, zur Regelung des 

Gegenstandes nicht erforderlicher Rege lungen, wie es in Art . 1 1  

Abs . 2 zweiter Halbsatz B-VG umschrieben ist, hinzuweisen. Die 

fragliche Entwurfsbestimmung sol lte auch im Lichte dieser 

E rwägungen in den Erläuterungen begründet werden . 

I n  Abs . 5 sol lte statt von " Stempe l- und Rechtsgebühren " von 

Gebühren nach dem Gebührengesetz gesprochen werden . 

Z u  § 2 5 : 

Diese Bestimmung ste l lt in rechtssystematischer Hinsicht eine lex 

fugitiva dar . Sie wäre in der Z ivi lproz eßordnung am geeigneteren 

P latz . 

4 6 4 1  -
--
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Z u  § 2 7 : 

Der Begriff der "Dar lehen oder Kredite zur Finanz ierung der . . .  

Erhaltungsarbeiten " erscheint erläuterungsbedürftigi es stellt 

sich die Frage, ob die bloße vertragliche Zweckwidmung des 

Darlehensbetrages ausreicht, um den Gläubiger in den Genuß des 

gesetz l ichen Vorzugspfandrechts gelangen zu lassen, oder ob in 

irgendeiner Weise sichergestellt sein muß, daß die Ge lder 

tatsächlich für die betreffenden Erhaltungsarbeiten verwendet 

werden . 

Z u  § 2 8 :  

Z u  den Worten " Geschäftsräumlichkeiten" und " Geschäftsräumen " 

wird auf das zu § 2 Abs . 1 Gesagte hingewiesen . 

Z u  § 2 9 : 

Der gegenüber § 2 Abs . 1 neu vorgesehene Gesetzestext erkl�rt in 

Abs . 1 nicht mehr nur die Miete von bestimmten ding l ich 

Berechtigten, sondern auch die von gewissen obl igatorisch 

Berechtigten zur Hauptrniete .  Auf den neu erwähnten Kreis 

ob ligatorisch Berechtigter trifft aber weiterhin die Definition 

der Untervermieter in Abs . 2 ( " Personen . . .  , die ihrerseits nur 

ein vertragsmäßig eingeräumtes Benützungsrecht am Mietgegenstand 

haben " )  zu . Damit erfüllt die Miete von einern obl igatorisch 

berechtigten Fruchtnießer oder vorn Mieter oder Pächter eines 

ganzen Hauses sowoh l  die Definition der Hauptrniete nach Aba . 1 

als auch die Def inition der Untermiete nach Abs . 2 .  

Richtigerweise sol lte daher in Abs . 2 die Untermiete a ls Miete 

vorn Hauptmieter def iniert werden . 

Zu  § 3 0 : 

Abs . 1 erster Satz zweiter Halbsatz erklärt den "jewei ls 

ortsübl ichen Standard " zum Maßstab für die Erhaltungspf l iC:ht . 

Gegenüber der Verwendung des an sich schon sehr unpräz isen 
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Begriffs des " ortsüblichen Standards " im § 3 Abs . 1 erster Satz 

MRG bleibt die vorgesehene Formu lierung an Genauigkeit noch 

zurück,  da aus der Formul ierung des MRG immerhin klar wird , daß 

sich der Begriff des "ortsüblichen Standards " auf den Z ustand des 

Hauses , der Mietgegenstände usw . be z ieht . 

I n  Abs . 2 ZI erster Halbsat z sol lte es statt " beny.t zten " 

vielmehr " benyt zten " ( vgl . § 3 Abs . 3 Z 1 MRG und § 2 Abs . 2 )  

heißen . 

Z u  Abs . 2 Z 2 l it . c  wird auf das oben zur gleichlautenden 

Formul ierung des § 4 Z 1 Gesagte verwiesen . 

Zu  § 3 2 : 

I n  Abs . 1 ,  7 .  Z eil e ,  hätte es grammatikalisch richtig 

" Quadratmetern " zu heißen . Vorzuziehen wäre weiters die 

Ausdrucksweise " von höchstens 9 0  Quadratmetern " .  

I n  Abs . 2 erster Satz sol lte anstelle einer Wiederho lung der 

Worte " der Vermieter " im letzten Satzteil das Wort " er "  gesetzt 

werden . 

Zu  § 3 3 : 

Abs . 2 so l lte wegen seiner Länge auf mehrere Absät z e  aufgeteilt 

werden . 

Z u  § 3 6 : 

I n  Abs . 1 erster Satz wird eine Anzeigepflicht des Hauptmieters 

für eine von ihm beabsichtigte "wesentliche Veränderung 

( Verbesserung ) "  begründet . Eine derartige Ergänzung eines 

Begriffs durch einen anderen , in einen Klammerausdru ck gefaßten 

sol lte im S inne der Richt linie 2 6  wegen der mit einer sol chen 

Regelung häufig verbundenen Unklarheit vermieden werden . Im 

gegebenen Zusammenhang ist zu bemerken ,  daß für die 

4 6 4 1  
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Anz eigepf l icht der Umstand entscheidend erscheint, daß es sich um 

eine wesent l iche veränderung handelt, ohne daß es sich um eine 

verbesserung oder gar wesent liche Verbesserung hande ln müßte . Die 

Frage, ob eine ( wesent liche? ) Verbesserung vor l iegt, wird 

hingegen nur für das Zustirnrnungsrecht des Vermieters ( und ip 

weiterer Folge für die Ersatzregelung des § 3 7 )  entscheidend 

sein ; allerdings scheint im Hinblick auf die Auf z ählung nicht 

zustirnrnungspf lichtiger Veränderungen in Abs . 1 und 2 bei 

Vorl iegen der aufgez ählten Voraussetzungen kein Raum mehr fUr die 

Prüfung der Frage zu  sein, ob es sich auch um eine Verbesse>�ung 

( dieser Ausdruck wird in der Auf zählung nur in Abs . 2 Z 3 

verwendet ) handelt . Es wird daher angeregt, den Klammerausdruck 

" ( Verbesserung ) "  zu  streichen . 

Am E nde des Abs . 1 Z-Q. so l lte der Beistrich durch das Wort "und " 

ersetz t  werden, um schon auf diese Weise klarzuste l len, daß auf 

ein kumu latives, nicht auf ein alternatives Vorl iegen der 

aufge z ählten Voraussetzungen abgeste l lt wird. 

I n  Abs. 2 könnte im einleitenden Satzteil  die wegen ihrer 

wortste l lung sprachl ich nicht korrekte Wendung " es sich hande lt 

um " durch Verwendung der Formu lierung " ist jedenf a l ls bei den 

nachstehenden Veränderungen erfüllt : "  ( mit entsprechender 

sprachl icher Anpassung der nachfo lgenden Auf z äh lung ) vermieden 

werden . 

Z u  Z-1 wird auf das zu § 4 Z l oben Gesagte verwiesen . 

Aus dem Z usammenha lt des § 3 6  Abs . 1 und des § 3 7  Abs. 1 und 3 

ergibt sich, daß auch die in § 3 7  Abs . 3 Z 2 und 3 umschriebenen 

Veränderungen unter § 3 6  Abs. 1 fal len . Es wird daher ange�egt, 

sie in die Auf zählung des § 3 6  Abs . 2 zu übernehmen . I n  § 37 

Abs . 3 könnte dann ledigl ich auf die entsprechenden Bestimmungen 

des § 3 6  verwiesen werden. 

Schließl ich darf angeregt werden, die Abs . 1 und 2 im S inne einer 

weitestgehenden, auch sprachlichen Übereinstimmung mit der 
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entsprechenden, die Veränderungsberechtigung des 

Wohnungseigentürners rege lnden Bestimmung des § 87  Abs . 2 ( siehe 

auch das zu dieser Bestimmung unten Gesagte )  zu überarbeiten . 

I n  Abs . 3 so l lte der Klammerausdruck " ( Verbesserung ) "  im S inne 

des vorhin zu Abs. 1 Gesagten und überdies aus dem Grund 

gestrichen werden, da der Vermieter seine Z ustimmung umsomehr von 

einer Wiederherste l lungsverpflichtung abhängig machen können muß, 

wenn es sich um eine wesent liche Veränderung, j edoch nicht um 

eine Verbesserung handelt . 

Zu  § 3 7 :  

I n  Abs . 1 erster Satz so l lte aus Gründen der Klarheit nach der 

erstmal igen Verwendung des Wortes " Aufwendungen " die Wortfo lge 

" der in Abs . 3 genannten Art " eingefügt werden ; im S inne des 

vorhin bei § 36 Abs. 1 und 3 zum Kriterium der " Verbesserung " 

Gesagten sol lte auch hier lediglich das Wort " Veränderung " 

verwendet werden, zumal so lche Veränderungen ohnedies " von 

Nut z en " sein müssen. Im letzten Satzteil dieses Sat z es so l lte die 

Formul ierung " Aufwendungen vermindert um eine j ährliche 

Abschreibung " aus sprachlichen Gründen durch die Formu l ierung 

" Aufwendungen, die um eine j ährliche Abschreibung zu vermindern 

sind " heißen . Im darauffolgenden Satz wäre statt " dieser 

Abschreibung " die Formu lierung " der Abschreibung " vorzuz iehen . 

Z u  Abs. 3 wird auf das zu § 36 Abs. 2 oben Gesagte verwiesen. 

Z u  § 38 : 

I n  der Auf z ählung des Abs. 1 sol lte im S inne der Richt l inie 26 

das Wort " oder" nach j eder aufgezählten Alternative wiederho lt 

werden . 

Z u  § 4 1 : 

Abs. 1 gibt Anlaß zu dem Hinweis, daß nach Richt l inie 18 ein Satz 

mögl ichst nicht mehr als 20 Wörter aufweisen sol l . Es wird daher 

464 1 -
-
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angeregt , den den Abs . 1 einnehmenden Satz in me hrere Sät ze zu 

zerlegen. 

Zu  § 4 2 : 

I n  Abs. 2 gibt die Ums chreibung "Verwandte in gerader Linie 

einschließlich der Wahlkinder" Anlaß zu dem Bemerken , daß die 

E inbe z iehung der Wahlkinder mit dem Begriff  der Verwandt s chaft 

gemäß § 40  zweiter Satz erster Halbs atz  ABGB nicht in E inklang 

steht und auch nicht ohne weiteres verständlich ist , warum zwar 

Verwandte in auf steigender Linie , nicht j edoch Wahleltern in den 

Kreis der E intrittsberechtigten einbezogen s ind . 

Zu  § 4 3 : 

Die E rläuterungen zum neu vorges ehenen Abs . 4 ( S. 58f ) gewähren 

keinerlei über den vorgesehenen Ges etzes text hinausgehende 

Auf s chlü s s e . Sein Zweck ist es offenbar , den Hauptmiet z ins  und 

das angemes sene Entgelt ( im Sinne des Abs. 1 Z 3 )  mit einem 

bestimmten Betrag festzulegen , der von der Entwicklung der 

Betriebsko sten unabhängig ist , während s ich j a  bei einem 

vereinbarten Pauschalrnietz ins der Hauptmietz ins als 

Unters chiedsbetrag des Pau s chalrniet zinses und der Betriebskosten 

( sowie eines allfälligen Entgelts iSd Abs. 1 Z 3 )  ergibt. Gemäß 

dem zweiten Sat z des vorgesehenen Abs . 4 s ind der Errechnung des 

Hauptmietz inses die Betriebskosten des Jahres zugrunde zulegen ,  in 

dem der Miet z ins vereinbart wurde. Dies er Betrag ist offenbar 

mangels gegenteiliger Anhaltspunkte vOm Pau s chalmiet z ins 

abzu z iehen , der ansonsten zu dem auf den Antragstag folgenden 

Z instermin zu entrichten wäre. Da die Betriebskosten eine$ 

vergangenen Jahres zumeist wesentlich niedriger s ind als die des 

j eweils gegenwärtigen Jahres , könnte s ich bei dieser Rechnung ein 

Hauptmietz ins  in ge setzwidriger Höhe ergeben , worauf in der 

E ntwurf s formulierung nicht Bedacht genommen wird. Aus den 

genannten Gründen wären geeignete Ausführungen in den 

E rläuterungen wünschenswert . 
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Zu  § 4 4 : 

In  Abs . 1 sol lte der einleitende Satzteil anste l l e  von " Eine 

Wohnung hat die Aus stattungskategorie " im Hinb l ick auf die 

Bedeutung der Wörter " haben " und " Kategorie " bes ser " Eine Wohnung 

gehört zur Aus stattungskategorie " lauten . 

Die in Abs . 3 enthaltene Umschreibung der " mietrecht l ichen 

Normwohnung " hat lediglich durch ihr Anknüpfen an die 

Aus stattungs kategorie A einen gewis sen Zusammenhang mit den 

vorhergehenden Absätzen . Stattdes s en sol lte sie in unmittelbarer 

Nähe der auch ihr aufbauenden Rege lungen , vorzugswei s e  etwa in 

§ 4 5  Abs . 2 ( der dann auf mehrere Absätze auf zuteilen wäre ) ,  

eingefügt werden . 

I n  inhaltlicher Hins icht stellt s ich zu Abs . 3 die Frage , was 

unter einer " durchschnitt lichen Lage" zu verstehen ist . " Lage " 

ist  ja keine meßbare Größe , bei der aus einer Anz ahl von Werten 

ein Durchs chnitt swert ermittelt werden kann . 

Z u  § 4 5 : 

Dieser Paragraph sollte wegen seiner übermäßigen Länge 

( Richt l inie 1 3 ) auf mehrere Paragraphen aufgeteilt werden . 

I n  Abs . 2 sol lte der zweite Satz entfallen und stattdes sen im 

letzten Tei l  des ersten Satzes vorn " Richtwert für die 

mietrecht liche Normwohnung " ( vgl . § 4 6  Abs . 1 )  unter Hinzufügung 

eines Hinweises auf die diesen Richtwert regelnden Bestimmungen 

gesprochen werden . 

Bei Abs . 2 Z-l wirkt zum einen die Wortwahl " Aus stattung mit 

anderen Teilen der Liegens chaft " befremdlich ; die Formu lierung 

" die mit ihr verbundene Berechtigung zu einer über oder unter dem 
Durchs chnitt liegenden Benüt zung anderer Teile der Liegens chaft 

" 

4 6 4 1  
-
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wäre vorzuz iehen . Andererseits ist nicht verständlich , warum nur 

bei den in Z-l ums chriebenen Bewertungsge s ichtspunkten auf den 

Fal l Bedacht genommen wird , daß eine Verbes serung ( allein ) auf 

Kosten des Hauptmieters vorgenommen worden ist ; diese Frage 

sollte vielmehr einer allgemeinen Regelung zugeführt werden; 

dabei stellt s ich auch die Frage nach dem Verhältnis zu § 414 

Abs .  2 erster Satz , wonach s ich die Zugehörigkeit der Wohn�ng zu 

einer bestimmten Aus stattungskategorie nach dem Z e itpunkt des 

Abs chlu s s e s  des Mietvertrags richtet , spätere Kategorieanhabungen 

also  ( ohne daß es darauf ankäme , ob die Ko sten allein vom 

Hauptmieter getragen worden sind ) unbeachtlich s i nd .  Statt " ihre 

sonstige Aus stattung oder Grundrißgestaltung " sollte es besser 

" ihre sonstige Au s stattung und ihre Grundrißgestaltung " heißen . 

Z u  Abs. 3 stellt s ich vornehmlich die Frage , warum gerade für die 

Aus stattungs kategorie D das bis herige System der starren 

Miet z insobergrenzen beibehalten wird . Bedauerl icherwei s e  wird in 

den E rläuteru ngen zu  dieser konkreten Frage weder im Allgemeinen 

Teil ( S . 8 bis 1 0 ) noch im Besonderen Teil ( S .  6 0  bis 6 4 ) 

Stellung genommen . In  legi stischer Hins icht ist anzumerken, daß 

der Eins chub " - allerdings mit der Rechtsfo lge des § 5 1  AbS . 6 
- 11 keine normative Bedeutung bes itzt und im wes entlichen nur das 

Verständnis der Bestimmung ers chwert . Es  erstaunt weiter s , daß im 

zweiten Halbsatz  der Fall , daß s ich eine Wohnung der 

Aus stattungskategorie D in brauchbarem Zustand befindet , 

gleichsam als Ausnahmefall angesehen wird . 

Bei  Abs . 5 ers cheint eine nähere Prüfung im Lichte des aus dem 

verfassungsrechtlichen Gleichheits satz  erfließenden umfas senden 

Sachlichkeitsgebot s erforderlich , die aber anhand der 

Erläuterungen ( S . 6 4 f ) nicht geleistet werden kann , da diese s ich 

im wes entlichen auf eine Wiederho lung des Gesetzestextes 

bes chränken . Nachvo l l z iehbar ist immerhin die Z ie l s etzung, durch 

eine Herab s etzung des höchstzulä s s igen Hauptmiet z inses einen 

Anreiz für den Vermieter zum Abs chluß unbefristeter Mietverträge 

zu s chaf fen , wobei allerdings das Ausmaß der Kür z ung auf seine 

Verhältn ismäßigkeit zu prüfen wäre . Nicht unmittelbar einsichtig 
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ist freilich die Unters cheidung , die Abs . 5 zwis chen 

vers chiedenen befristeten Hauptrnietverträgen trifft . Die 

vorgesehene Regelung sollte daher vorn do . Bundesministerium auf 

ihre Sachlichkeit überprüft werden ; im Falle ihrer Beibehaltung 

sollten die Erläuterungen um die Sachlichkeit der 

Entwurf sbestirnrnung im Lichte des Gleichheit s s at z e s  darlegende 

Au s führungen ergänzt werden . 

Abs .  6 sollte wohl auch den Fall des Abs . 5 erfas sen . Weiters 

fallen Formulierungsunterschiede zwis chen den Parallelregelungen 

des ersten und des zweiten Satzes auf . Die vorges ehene Regelung 

sollte j edoch anstelle einer Bereinigung dieser Unters chiede von 

der Möglichkeit einer wesentlich einfacheren Formulierung 

Gebrauch gemacht werden , die etwa lauten könnte : 

" ( 6 ) Mietz insvereinbarungen s ind insoweit unwirksam , als der 
vereinbarte Hauptrnietz ins den nach Abs . 1 bis 5 zuläs s igen 
Höchstbetrag über s chreitet . "  

In Abs. 7 ers cheint der Regelungsgehalt des ersten Satzes bereits 

von Abs . 6 umfaßt und könnte daher entfallen ;  allenfalls könnten 

Wert s icherungsvereinbarungen in Abs . 6 als Unterfall der 

Miet z insvereinbarungen Erwähnung finden . 

I n  Abs . 8 erster Sat z sollte aus sprachlichen Gründen der Abstand 

zwis chen dem Z eitwort " gelten " und dem Wort " nicht " verringert 

werden , etwa durch Wahl der Wort stellung " Für Vereinbarungen 

gelten die Bes chränkungen der Abs . 2 bis 4 nicht . "  

Der zweite Sat z enthält ein vorn allgemeinen Z ivilrecht 

abweichendes Modell für die Überbindung von Vereinbarungen . Diese 

Regelung ers cheint zum einen unnötig , da s ich Vereinbarungen mit 

späteren Mietern zwanglos der Regelung des ersten Satzes  

unterstellen las sen ; es müßte daher anstelle der vorges ehen 

Bekanntgabe des Ausmaßes der Erhöhung und des E rhöhungs zeitraumes 

lediglich eine inhaltsgleiche Vereinbarung mit dem späteren 

Mieter ges chlo s s en werden ; fraglich bleibt weiter s , ob sich z . B .  

durch einen im Z uge eines Mieterwechsels eintretenden 

464 1 .­
.-
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vorübergehenden vermietungslo sen Zu stand einer Wohnung der 

E rhöhung s z e itraum für den späteren Mieter vers chiebt . 

Z u  § 4 6 : 

Z u  Abs . 2 :  

Die bei der E rmittlung des Richtwert s anzuwendende 

Berechnu ngsweise wird unnötig umständlich ums chrieben : 

So ers che int die Wendung " nach die sem Bundesgesetz 

maßgebenden " im ersten Satz , erster Halbsatz ,  überflüs sig. 

Aber auch die Unterscheidung eines Ertrags anteils und eines 

E rhaltu ngs anteils bedeutet eine unnötige Komplizierung , da in 

beide Beträge die Baukosten eingehen. E infacher und klarer 

könnte der erste Satz des Abs . 2 so ausgedrückt werden , i daß 

zur E rm ittlung des Richtwerts zunächst die Summe au s 4 % des 

Grundko stenanteils und 5, 5 % der Baukosten zu bilden ist ( der 

B eweggrund , daß mit dem höheren Hunderts at z  bei den B aukosten 

die E rhaltungskosten abgegolten werden sollen , sollte 

lediglich in den Erläuterungen angegeben werden ) .  

Im zweiten Satz des Abs . 2 ist die Wortfolge " für die 

Errichtung von Aufzugsanlagen und gemeinsamen 

Wärmeversorgungsanlagen " offenbar ohne j eden normativen 

Gehalt ; der damit angegebene ges etzgeberis che Beweggrund 

sollte vielmehr lediglich in den Erläuterungen angegeben 

werden . Dies ermöglicht es aber , den fünfproz ent igen Abschlag 

bereits bei den dem ersten Satz angegebenen Hundert s ät�en zu 

berücks ichtigen , sodaß der zweite Satz des Abs. 2 überhaupt 

entf allen könnte . 

Die im ersten Halbsatz verwendete Mehrzahlform " Ertrag s - llnd 

E rhaltungsanteile" ist überdies ungenau , da im zweiten Halbsatz 

lediglich die E inzahlform verwendet wird . Daß tat s ächlich die 

E in zahlform die zutreffende ist , ergibt s ich darau s , daß der in 
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Abs. 3 verwendete Begriff " Gewichte der Grundkosten " in den 

E rläuterungen als durchschnittlicher Grunds tückspreis  pro 

Quadratmeter präz is iert wird , somit tatsächlich nur ein 

E rtragsanteil in den Richtwert eingeht. 

Aus den vorgesehenen Regelungen ergibt sich keineswegs klar , 

welche Dimens ion der Richtwert hat : 

Für den Grundko stenanteil ergibt sich au s den E rläuterungen 

( S. 6 9 ) ,  daß dies er Wert die Dimension " S chilling j e  

Quadratmeter " ( gemeint offenbar : der Grundstücks fläche ) hat. 

Offens ichtlich ist , daß die Baukosten im S inne des Abs. 4 

dieselbe Dimens ion aufweisen müs sen wie der Grundko stenanteil 

im S inne des Abs. 3 ,  da ansonsten eine Zusammenrechnung , wie 

in Abs. 2 vorges ehen , nicht möglich wäre. 

Der Richtwert muß indes auch eine zeitliche Dimens ion 

aufweisen , da er ansonsten nicht mit der in § 45 Abs. 2 erster 

Satz bezeichneten Größe " vereinbarter Hauptmiet z ins  j e  

Quadratmeter der Nutz fläche und Monat " ,  wie dort vorges ehen , 

in Bez iehung gesetzt werden könnte. Aus den Regelungen über 

die Ermittlung des Richtwerts läßt s ich , ungeachtet der auch 

insoweit in keiner Weise auf s chlußreichen Erläuterungen 

( S. 68f ) , die Abs icht erkennen , daß insbesondere der 

Ertrags anteil eine Verzinsung des freilich ni cht für den 

Einzelfall , sondern in Form einer auf Neubauten bes chränkten 

Durchs chnittsbetrachtung ermittelten eingesetzten Kapitals 

ermöglichen soll. Wenn in diesem Sinne in Abs. 2 die 

Ver z insung des fiktiven Kapitals mit 4 vH festgelegt wird , so 

kommt als Z eiteinheit , auf die dieser Z ins sat z  zu bez iehen 

ist , freilich offenbar - im Hinblick auf vergleichbare 

tatsächliche Kapitalerträge - nicht der Monat , sondern 

lediglich das Jahr in Betracht. Ob es zweckmäßig ist , den 

Richtwert auf die Z eiteinheit " Jahr " zu bez iehen , wenn er 

gemäß § 45 Abs. 2 mit dem auf die Zeiteinheit " Monat " zu 

bez iehenden Hauptmiet z ins verglichen werden soll , mag hier 

dahingestellt bleiben ; j edenfalls sollte bereits im Ge setz  
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eindeutig angegeben werden , welche Dimens ion der Richtwert 

auf zuweis en hat . 

Ob die vorgesehene Berechnungswei s e  im Hinblick auf die 

tat s ächlichen Verhältnisse , an denen s ie zu mes sen ist , einer 

Prüfung im Lichte des aus dem verfas sungs rechtlichen 

Gleichheits s at z  erfließenden Sachlichkeitsgebotes standhielte , 

entz ieht s ich insbesondere mangels geeigneter Erläuterungen der 

Prüfung durch den Verfassungsdienst . 

Z u  § 4 6  Abs . 3 :  

Zur im letzten Sat zteil verwendeten Formulierung " vor der 

j eweiligen E rmittlung" stellt sich die Frage nach dem genauen 

Ende des als " Jahr" bezeichneten Z e itraume s .  Sollte dies der Tag 

der Ermittlung durch den Beirat sein , so dürfte das zur 

Ermittlung der Richtwerte erforderliche Datenmaterial nicht für 

den solcherart festgelegten Zeitraum verfügbar s ein . Der in 

Abs. 3 genannte z eitraum könnte daher präz i s er als " Kalend,rjahr" 

bezeichnet werden. 

Die Erläuterungen zum Begriff des " gewichteten Durchs chnitts der 

Grundkosten" ers cheinen nicht ganz exakt : es wird zwar zum 

Ausdruck gebracht , daß es nicht um den durchs chnittlichen 

Kaufpreis pro Erwerbsges chäft geht , ferner daß die geleisteten 

Kaufprei s e  in Bez iehung auf die j eweils erworbene Grundfläche zu 

setzen s eien und daß die " Gewichtung . . .  auf den 

Quadratmeterpreis  hin zu geschehen" habe ; es geht aber aus die sen 

Aus führungen nicht deutlich hervor , daß die Quadratmeterprei s e  

der Käufe größerer Grundflächen stärker i n s  Gewicht fallen als 

die von Käufen kleinerer Grundflächen , was vermutlich gemeint 

ist . Die Berechnu ngsmethode sollte j edoch bereits im Ges etzestext 

klar ums chrieben werden ; so könnte etwa in geeigneter Weise 

ausgedrückt werden , daß die Summe der für den E rwerb von 

Grundflächen geleisteten Kaufprei s e  auf die Summe der Nutzflächen 

der Nutzungsobj ekte zu bez iehen und das E rgebnis der Bereohnung 

in Schilling j e  Quadratmeter aus zudrücken sei . 
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Den am Ende des Abs . 3 erwähnten Förderungs zusicherungen werden 

im allgemeinen landesgesetzliche Regelungen zugrunde l iegen . Die 

vorges ehene Bestimmung knüpft freilich nicht unmittelbar an 

diesen Regelungen an , sondern an durch diese Regelungen gleichsam 

mitverursachte Tat sachen , so daß die vorgesehene Bestimmung nicht 

als verfas sungs rechtlich unzuläs s ige dynami sche Verweisung auf 

Akte eines anderen Normsetzers zu qualifiz ieren ist . 

Z u  § 46 Abs . 4 :  

Was die Bezugsgrößen der Baukosten betrif ft , ist auf das zu 

Abs . 2 und 3 Gesagte zu verweisen . 

Nach dem zweiten Satz , erster Fall , sind der Ermittlung der 

Baukosten " die von den Ländern erlas senen Verordnungen über die 

förderbaren Baukosten " zugrundezulegen . Hiezu ist au s zuführen : 

Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes ist  es mit 

der österreichis chen Bundesverfassung unvereinbar , daß der 

Ges etzgeber des Bundes oder eines Landes den Inhalt der Norm 

nicht selbst festlegt , sondern dies einem anderen Ges et z geber 

überläßt , in dem er für die Z ukunft die j eweiligen 

Gesetz esbefehle des anderen Gesetzgebers als eigene 

Ge setzesbe fehle erklärt , obwohl ihr Inhalt noch gar nicht 

feststeht und daher nirgends ums chrieben ist ; in einem solchen 

Fall ( sogenannte " dynami s che Verweisung " )  hat der Ge setzgeber 

s eine Kompetenz aufgegeben ( VfSlg . 62 9 0 / 1 9 70 ,  7085 / 1 9 73 , 

72 4 1 / 1 9 73 ) .  Eine derartige Aufgabe der Kompetenz s ieht aber die 

in Rede stehende Entwurf sbestimmung of fens ichtlich vor ,  da der 

Herstellungswert nach den eins chlägigen Landesverordnungen zu 

ermitteln ist und nicht etwa bloß an einer Tats ache , für die eine 

derartige verordnung urs ächlich ist , angeknüpft wird . In diesem 

Sinne ers cheint die Entwurf sbestimmung aus verfas sungs rechtlicher 

Sicht bedenklich . 

Im zweiten Fall des zweiten Satzes wird hingegen auf Beträge zur 

E rrichtung geförderter Wohnbauten abgestellt . Das Wort 
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" gefördert" läßt s ich hiebei in dem Sinn verstehen , daß nicht 

landes rechtliche Vor s chriften unmittelbar zum Ges etzes inhalt 

gemacht werden ,  sondern , daß an eine Tat s ache - nämlich das 

Vorliegen einer Förderung - angeknüpft wird , die lediglich durch 

landes rechtliche Vors chriften bedingt ist . Diesbezüglich ist die 

Entwurf sbestimmung daher nicht von den vorhin dargelegten 

Bedenken betroffen . 

Z u  § 4 6  Abs . 5 :  

Die dieser Bestimmung zugrunde liegende Qualifikation eines 

Richtwertes als einer Tatsache ers cheint unricht ig . Mit der 

Entwurf Sbestimmung soll off enkundig ausgedrückt werden , daJ3 die 

Frage , ob der Richtwert richtig ermittelt wurde , insbesondere ob 

er auf zutreffenden tats ächlichen Annahmen beruht , einem 

gerichtlichen Beweisverfahren entzogen sein soll . Gleichwohl ist 

der Richtwert nach § 45  Abs . 2 für eine nicht individuell 

bestimmte Anzahl von Mietverhältnis s en maßgeblich , entfaltet also 

rechtliche Wirkungen für einen generell-abstrakt ums chriebenen 

Adres s atenkreis . Er ist daher - s chon weil eine 

Recht s S C hut zmöglichkeit , hier : beim Verfas sungsgerichtshof , 

gegeben s e in muß - richtigerweise als Verordnung zu  

qualif i z ieren , was  in den Erläuterungen zu § 46  zum Ausdruck 

gebracht werden sollte . Der vorgesehene Abs . 5 sollte hingegen 

entfallen . 

Z u  § 4 7 : 

Auch dieser paragraph verstößt wegen seiner Länge , insbesondere 

der Z ahl seiner Abs ätze , gegen Richtlinie 1 3. Er sollte auf 

mehrere paragraphen aufgeteilt werde�.  

In Abs . 1 wäre eine Untergliederung mit arabis chen Z ahlen der 

Übersichtlichkeit förderlich . 

I n  Abs . 2 erster Satz zweiter Halbsatz  sollte es statt " Personen 

aus dem Bundesland" deutlicher etwa " Personen mit ordentllchem 

Wohns it z  in dem Bundesland " heißen . 
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Erst aus den Erläuterungen ( S. 7 1 )  wird deut lich , daß der Beirat 

für j edes Bundes land eine andere Zusammenset zung aufweisen soll. 

Dies sollte bereits im Gesetz unmißverständl ich ausgedrückt 

werden und könnte etwa dadurch verdeutl icht werden , daß am Ende 

des Abs. 3 folgender Satzteil angefügt wird : 

" für das ein Richtwert ermittelt werden so l l "  

I n  Abs. 5 sollte im dritten Sat z jedenfal l s  die Wortfo lge " nach 

objekt iven Gegebenheiten " entfallen. Durch sie wird j a  geradezu 

der Eindruck vermittelt , als wären die Richtwerte ,  wenn s ie nicht 

vom Vorsitzenden ermittelt werden , nicht nach ob jektiven 

Gegebenheiten zu ermitteln. Weiters sollte im zweiten , dritten 

und vierten Satz die Einzahlform " Richtwert " verwendet werden. 

Die Sinnhaftigkeit der im letzten Satz de s Abs. 5 enthaltenen 

Rege lung kann in Frage gestellt werden , da die abweichende 

Meinung zweier Beiratsmitglieder für die Rechtsunterworfenen 

offenbar ohne normative Bedeutung ist und das Bundesge s etzblatt 

nicht dazu bestimmt ist , Meinungen , die eines normativen Gehaltes 

ermangel n ,  zum Ausdruck zu bringen. Dennoch wird die vorges ehene 

Regelung nicht vö l l ig abgelehnt , da sie insofern im Sinne eines 

Recht s s chutzes der Betroffenen ge legen ist , als eine abweichende 

Meinung der fragl ichen Art den Betroff enen und den nach Art. 89  

Abs. 2 B-VG anfechtungsberechtigten Gerichten einen Hinweis  auf 

eine mögl iche Ges etzwidrigkeit der als Verordnung zu 

qualifiz ierenden Richtwertfestsetzung geben kann. Dazu ist 

a l lerdings nicht erforderlich , daß die abweichende Meinung s e lbst 

wiedergegeben wird ; vielmehr ers cheint die Aufnahme eines 

Hinweises auf das Vorhandensein abweichender Meinungen 

aus reichend. In diesem Sinne könnte das Wort " diese " durch " dies " 

ersetzt werden. 

Die Einordnung der Abs . 6 bis 8 in § 4 7  ers cheint in 

systematis cher Hins icht unpas send. Insbesondere Abs. 6 und Abs. 8 

pas s en im Hinb l ick auf ihren Inhalt nicht in den mit " Ermitt lung 

der Richtwerte " übers chriebenen § 4 6. Abs. 7 hat wiederum zwar 
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mit den Richtwerten , j edoch nicht mit dem Beirat zu tun , von dem 

§ 4 7  zufolge seiner Übers chrift handelt. I n sbesondere auch im 

Hinblick auf die oben bemängelte übermäßige Länge der § §  4 6  und 

4 7  sollten die einzelnen Bestimmungen dieser Paragraphen aus 

systematis chen Gründen neu gruppiert werden. 

Die Formulierung des Abs. 9 erweckt den E indruck , als hätte der 

Landes hauptmann unterlagen über von ihm bereits errechnete 

" durchs chnittliche gewichtete Kostenanteile " vorzulegen ; die 

Berechnung wird freilich nicht Sache des Landeshauptmanns , 

sondern des Beirat s sein. Überdies ist das Auseinanderklaf fen der 

Formulierungen des § 47 Abs. 9 und des § 4 6  Abs. 3 und 4 zu  

bemängeln , da in § 46  nicht von " angemes s enen Gesamtbaukost�m " 

und nicht von " durchs chnittlichen gewichteten Baukostenanteilen " 

die Rede ist. 

I n  Abs. 1 0  sollte der letzte Satz knapper gefaßt werden , etwa 

" s ie haben keinen verbindlichen Charakter. " .  

D i e  in  Abs. 1 1  vorges ehene Einvernehmensbindung sollte im Sinne 

der bereits erwähnten Ents chließung des Nationalrat s vom 2 4 . März 

1 9 9 3 , E 9 6-NRjXV I I I. GP. , überprüft werden. 

Z u  § 48 : 

I n  Abs. 2 ist die Formulierung " I st  . . .  Beweggrund oder 

Beweggrund gewesen " kaum verständlich , auch wenn letztlich der 

Sinn " Wenn . . .  Beweggrund ist oder gewesen ist " ermittelt werden 

kann ; erwägenswert ers chiene die Formulierung 

" ( 2 )  B ildet das Vorliegen einer Z ins anpas sungsklau s el einen 
Beweggrund für den Abschluß einer Mietz insvereinbarung , . . •  " 

Z u  § 4 9 : 

Abs. 2 wäre bei § 5 5  am geeigneteren Platz. 
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Z u  § 5 0 : 

Wenn das do. Bundesministerium , wie zu hoffen ist , von der oben 

unter I I. unterbreiteten Anregung Gebrauch macht , den 2. , dann 

a l s  Hauptstück zu be zeichnenden Abs chnitt ( nach systematis chen 

Ges ichtspunkten )  in Abschnitte zu untergliedern , so wird ohne 

weiteres klar werden , daß die Stel lung dieses Paragraphen in 

systematis cher Hins icht verfehlt ist : Trennt er doch die 

vorangehenden Bestimmungen der § §  45 bis 4 9  über die Höhe des 

Hauptmietz inses von den nachfolgenden Bestimmungen der § §  5 1  bis 

5 4  über die Erhöhung der Hauptmietz inse und wird überdies durch 

die § §  5 1  bis 5 5  von § 5 6  getrennt , der gleich ihm die 

Betriebskosten betrif ft. Gesetzes systemati s ch befriedigend wäre 

hingegen eine E inordnung der Bestimmungen über die Betriebskosten 

nach den Bestimmungen über den Hauptmiet zins. 

Z u  § 5 1 : 

Die Bes chreibung der bei der Ermitt lung eines erhöhten 

Hauptmiet z inses anzuwendenden Methode ist unübers i cht l ich , 

unsystematisch und teilweise unpräz ise. Insofern sol lte die 

Entwurf sbestimmung , auch wenn dies e Mängel bereits dem geltenden 

Ges etzestext anhaften , einer Überarbeitung unterzogen werden ; 

dafür werden im folgenden Hinweise gegeben. 

I n  Abs. 1 erster Satz  wird der wenig überz eugende Versuch 

gemacht , die im folgenden normierte Berechnungsmethode 

zusammenzufas sen : 

Dabei ist zum einen die Umschreibung der anrechenbaren verz insung 

und Geldbes chaf fungskosten durch verweisung auf § 3 0  Abs. 2 Z 1 

bemerkenswert , da bei der aus führl ichen Bes chreibung der 

Berechnung der anrechenbaren Kosten in Abs. 1 Z 4 die se 

Verweisung nicht verwendet wird : Z 4 ums chreibt diesen 

Kostenbestandteil j a  wesentlich ungenauer und ohne Bezugnahme auf 

die Ums chreibung des § 3 0  Abs. 2 Z 1 .  Dieser Mange l ist freil ich 

woh l  eher der Formulierung der Z 4 anzulasten. 
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E s  werden j edoch unter den ebenf alls maßgeblichen Kosten di� der 

Z 5 ,  unter den den Kosten gegenüberzustellenden Posten der in Z 1 

erwähnte Z u s chuß nicht genannt . Schließlich kommt es entgegen der 

Aus s age des ersten Satzes nicht darauf an , ob die Ko sten ( nur ) 

die während des Verteilungs zeitraums zu erwartenden 

Hauptmietz inseinnahmen übersteigen , sondern darauf , ob die Summe 

aus Kosten und Miet z insabgängen die Summe aus 

Hauptmiet z inseinnahmen und Miet z insres erven ( für die 

maßgeblichen , teils vergangenen und teils zukünftigen Z eiträume ) ,  

unter Berücks ichtigung eines allf älligen Z u s chus ses , übersueigt . 

Wenn an dem Konz ept einer Zusammenfas sung im ersten Satz 

festgehalten wird , so sollten alle zu berücksicht igenden Größen 

zuminde st angedeutet werden ; andernfalls wäre eine Verweisung auf 

die nachfolgenden Bestimmungen vorzuz iehen . 

I n  sprachlicher Hins icht wird angeregt , das Wort " Verz insung" 

durch " Z ins en" zu  ersetzen , um eine Übereinstimmung mit de:f 

Mehrz ahlform " Geldbes chaf fungs kosten" herzustellen . 

Unbefriedigend ist , daß der zentrale Begriff des 

Deckungs fehlbetrages durch einen an die Stelle einer Def inition 

tretenden Klammerausdruck am Ende eines der Z 2 angehängten 

Sat z e s  eingeführt wird , wobei es bereits einer Interpretation 

bedarf , um den Deckungs fehlbetrag als Unters chiedsbetrag aus den 

Ko sten gemäß Z 2 und dem Unters chiedsbetrag gemäß Z 1 zu 

erkennen . Stattdes sen wird vorge schlagen , den Begriff des 

Deckungs fehlbetrages - unter Entfall des Satzes am Ende der Z 2 

- etwa durch folgende Neufassung der Z 1 einzuführen : 

" 1 .  der Deckungs fehlbetrag , das ist die Summe aus den Kosten 
gemäß Z 2 u nd den in den vorangegangenen 1 0  Kalender j ahren 
entstandenen Mietz insabgänge , vermindert um die in den 
vorangegangenen 1 0  Kalenderj ahren ent standenen Miet z insreserven 
und einen allfälligen Zus chuß , der aus Anlaß der Durchführung der 
Arbeit gewährt wird ; "  

I n  § 1 1 0  Abs . 2 zweiter Satz erster Halbs atz  wird der Ausdruck 

" anrechenbare Mietz insres erve" verwendet ; gemeint ist of fenbar 

die in § 5 1  Abs . 1 Z 1 genannte "Summe der in den vorangegangenen 

3/SN-257/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)40 von 60

www.parlament.gv.at



- 39 -

1 0  Kalenderj ahren entstandenen Mietz insreserven oder 

Miet zinsabgänge " , für die in der Aufzählung des Abs . 1 die 

Begriffe " anrechenbare Miet z ins reserve " ( im  Fal le de s Überwiegens 

der Mietz ins reserven über die Mietzinsabgänge ) und " anrechenbarer 

Mietz insabgang " ( im  Fal l eines Überwiegens der Miet z insabgänge ) 

festgesetzt werden könnten ,  was eine noch kürzere Ums chreibung 

des Deckungs fehlbetrages als  die vorhin vorgeschlagene 

ermögl ichen würde . 

Abs . 1 Z 4 und 5 ums chreiben das ( monatliche ) 

Deckungserfordernis . Der Umfang dieses Begriffs ergibt s ich 

frei lich nicht aus einer ausdrückl ichen Definition , sondern 

lediglich aus dem Gebrauch von Formulierungen wie " das nach 

[ Abs . 1 ]  Z 4 und 5 ermittelte monat liche Deckungserfordernis " 

( Abs . 1 Z 7 ,  Abs . 3 erster Satztei l )  oder " des 

Deckungserfordernis ses ( Abs . 1 Z 4 und 5 ) "  ( Abs . 2 letzter 

S at ztei l ) ,  was in der Folge die Verwendung des s chl ichten 

Begriffs " des Deckungserfordernisses " ( Abs . 3 aE ) ermögl icht . E s  

wird vorges chlagen , vor Z 4 eine Definition einzufügen , 

derzufolge das monat l iche Deckungserfordernis die Summe der in 

Z 4 und 5 ums chriebenen Beträge bildet , oder - noch bes s er - Z 4 

und Z 5 dergestalt zusammenzufas sen , daß Z 4 und Z 5 in 

( mehrere ? ) literae der durch die Zusammenfas sung ent stehenden 

Gl iederungseinheit eingehen . 

I n  Abs . 1 Z-± sollte die Ums chreibung der verrechenbaren 

Ge ldbes chaffungskosten und Z insen , wie weiter oben angedeutet , 

mit § 3 0  Abs . 2 Z 1 letzter Satzteil übereinstimmen . 

Die Höhe des im zweiten Tei l  der Z 4 umschriebenen monat l ichen 

E r fordernisses  hängt ents cheidend davon ab , auf we l chen Z eitraum 

die aus Kapital , Z insen und Geldbeschaffungskosten gebi ldete 

Summe aufgeteilt wird ; da dies gemäß Abs . 2 und 3 von 

unm ittelbarer Bedeutung für die Frage ist , ob der Mieter während 

des festgesetzten Verteilungs zeitraums einen erhöhten 

Hauptmiet z ins in der Höhe des Unters chiedsbetrages zum 

monat lichen Deckungs erfordernisses zu zahlen hat , kommt als  

4 6 4 1  
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Bezugs z e it raurn für die Ermittlung des monatlichen 

Deckungserforderni s s e s  wohl lediglich der festgesetzte 

Verteilungs z eitraum in Betracht . Die Nennung des maßgeblichen 

Bezugs z eitraume s in der in Rede stehenden E ntwurfsbestimmunq wäre 

ein wesentlicher Beitrag zu deren Klarheit und Verständlichkeit . 

I n  Z-2 sollte von einern monatlichen Paus chalbetrag gesprochen 

werden . 

Abs . 1 L..Q gibt die "Vereinheitlichung der Berechnung " als 

Beweggrund an ; dies e  Wortfolge sollte als bloße Nennung des 

ges etzgeber i s chen Motivs , aber auch deshalb ent f allen , da die ser 

Beweggrund für s ich genommen die - möglicherweise erheblichen 

- f inanz iellen Folgen , die mit der vorges ehenen Regelung 

verbunden s ind , im Lichte des aus dem verfas sungs rechtlichen 

Gleichheits sat z  erfließenden umf assenden Sachlichkeitsgebo-oes 

nicht zu  rechtfert igen vermag . 

Weiters wird zu  Abs . 1 Z 6 vorges chlagen , die gleichlautenden 

Teile der lit . a  bis d unter gleichzeitiger " Auflösung" der lit . e  

in der Wei s e  zusammenzufas sen , daß Z 6 wie folgt formuliert wird : 

" 6 .  die Ges amt summe der anrechenbaren Hauptrnietz inse , in die s e  
Summe s ind die vermieteten oder trotz ihrer Vermietbarkeit nicht 
vermieteten sowie die vom Vermieter selbst benützten 
Nutzungsobj ekte mit den folgenden , gemäß § 45 Abs . 4 verminderten 
oder erhöhten Beträgen j e  Quadratmeter der Nut z flächen 
auf zunehmen : 

a )  Wohnungen der Aus stattungs kategorie A und 
Ges chäftsräumlichkeiten mit S 2 9 , 6 0 ;  

b )  " 

I n  Abs . 1 Z 6 werden , wie etwa auch iri § 1 1 0  Abs . 1 erster Sat z , 

vers chiedene Schillingbeträge festgesetzt und wird zugleich die 

Wertänderungsregel des § 45  Abs . 4 für anwendbar erklärt ; eine 

ebensolche Regelung enthält § 1 1 1  Abs . 2 zweiter Satz , doch wird 

dort auch die Kundmachungsvors chrift des § 45 Abs . 4 ausdrüc klich 

für anwendbar erklärt . Da wohl bei all diesen indexgebundanen 
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Beträgen das selbe Bedürfnis nach amt licher Bekanntmachung der 

geänderten Höhe besteht , sollte ein einheit licher Wort laut 

verwendet werden , wonach die j ewei ls  angeführten Beträge der 

Wertanpas s ungs- und Kundmachungsvorschrift des § 4 5  Abs . 4 

unterliegen. 

Abs. 1 Z-2 sol lte im Sinne der Straffung der Gesamtrege lung 

entfal len und durch einen zusätz lichen Bedingungs s at z  am Beginn 

des Abs. 2 ersetzt werden. 

Der inhaltlich neue Abs. 5 ruft gleichheitsrechtl iche Bedenk�n 

hervor. Es ist nicht zu sehen , warum eine Erhöhung der 

Hauptmietz inse in Fäl len , in denen auch nur an einem 

Nut zungsob j ekt des Hauses Wohnungs eigentum besteht , für das 

ges amte Haus ausge s chlos sen sein sol lte. Auch die Rückwirkung 

einer derartigen Regelung bedarf einer besonderen prüfung im 

Lichte des Gleichheits satzes ; eine Verletzung des 

Gleichheit s s atzes wegen einer solchen Rückwirkung ist  dann 

anzunehmen , wenn ein berechtigtes Vertrauen der 

Rechtsunterworfenen auf das Weiterbestehen einer gegebenen 

Rechts lage enttäus cht wird . Die vorgesehenen Au snahmen s ind nicht 

geeignet , solche Bedenken zu zerstreuen. Die Erläuterungen 

( S. 8 1 ) enthalten auch in diesem Fal l keine Aus führungen , die auf 

die Notwendigkeit der sachl ichen Rechtfertigung Bedacht nehmen 

oder auch nur die mit der Entwurfsbestimmung verfo lgten 

recht spo l itis chen Abs ichten angeben. 

Abs. 6 s cheint , ähnlich wie Abs. 5 ,  für den von ihm betrachteten 

Fal l einer Wohnung der Aus stattungs kategorie D eine E rhöhung der 

Hauptmiet z inse hins ichtlich des ganzen Hauses aus s ch l ießen zu 

wol len. E s  dürfte allerdings mit dem verfassungs recht l i chen 

Sachl ichkeitsgebot nicht im Einklang stehen , eine derartig 

eins chneidende Rechts folge bereits an einen einz igen F a l l  des 

Abs ch lus ses einer Vereinbarung , wie sie § 45 Abs. 3 zweiter 

Halbsatz erlaubt , ohne Rücks icht auf die Höhe der durch eine 

s o l che Vereinbarung erzie lten Deckungsbeiträge zu knüpfen. 

Abermal s  fehlen geeignete Erläuterungen , die solche Bedenken zu 

zerstreuen vermöchten. 
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Zu  § 5 2 : 

I n  Abs . 2 könnte es statt " innerhalb einer angemes s enen Frist " 

vielmehr " j eweils innerhalb angemes s ener Frist " heißen , um 

anzudeuten , daß für die I nangriffnahme und für den Abschluß von 

E rhaltungs arbeiten nicht notwendigerweise dieselbe Frist 

angeme s sen ist . Für den letzten Sat zteil des zweiten Sat zes  wäre 

etwa folgende Wortwahl vorzuz iehen : 

" so ist der s ich daraus ergebende Unters chiedsbetrag im Falle 
eines Überschusses  dem Hauptmieter zurückzuerstatten , im Falle 
eines Fehlbetrages vom Hauptmieter nachzuzahlen . "  

Z u  § 5 4 : 

I n  Abs . 1 Z 3 sollte es statt " Mietgegenstände " in Anpas sung an 

§ 5 1  Abs . 1 Z 6 lit . e  vielmehr " Nutzungsobj ekte " heißen . 

Z u  § 5 5 : 

I n  § 5 4  Abs . 1 Z 2 ist von einer " Hauptmietz insabrechnung " die 

Rede . Dieser Begriff wird in der Übers chrift zu § 2 0  MRG 

verwendet und bez eichnet die in des s en Abs . 1 vorgesehene 

Abrechnung . Der danach erforderliche Inhalt einer 

Hauptmiet zinsabrechnung ist das im Entwurf vorliegende 

Bundesges etz lediglich als " zusätzliche be sondere Angaben" , in 

E rgänzung zum allgemeinen I nhalt einer Abrechnung eingegangen . 

Die E rkenntnis ,  daß die in § 5 4  Abs . 1 Z 2 erwähnte 

" Hauptmietz insabrechnung " mit den in § 55 Abs . 1 geregelten 

" zusät zlichen besonderen Angaben "  gleichzusetzen ist , ers chl ießt 

s ich dem Ausleger freilich nicht nur durch Kenntnis des ( nach 

Ges et zwerdung des vorliegenden Entwurfs : )  früheren Rechts , 

sondern auch durch einen Blick in § 3 7  Abs . 6 dritter Sat z 

zweiter Halbsatz , in dem der Ausdruck " Hauptmiet z in s abrechnung " 

unter Z itierung des § 5 5  Abs . 1 verwendet wird . 

Um dem Ausleger derartige Umwege zu ersparen und im Sinne der 

Recht s klarheit wird vorgeschlagen , § 55 mit der Übers chrift 
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" Hauptmietzinsabrechnung ; Mietz insres erve" zu versehen ; ein 

weiterer Schritt in Richtung einer größeren Verständlichkeit des 

Mietrechts wäre die Wahl des Au sdrucks "Abrechnung über die 

Mietz insres erve" anstelle von " Hauptmietz in s abrechnung" . 

Z u  § 5 6 : 

Zu  Abs . 2 ist hins ichtlich der Frage der " Valoris ierung" auf das 

diesbezüglich zu § 5 1  Abs . 1 Z 6 oben Ges agte zu verweisen . 

Zu  § 5 9 : 

In  systematis cher Hins icht ers cheint die E inreihung dieses 

Paragraphen an der vorgesehenen Stelle verfrüht . Im Gegensatz zu 

den vorangehenden und den nachfolgenden Paragraphen enthält der 

vorges ehene Abs . 1 j a  weder zivilrechtliehe Bestimmungen noch 

erfaßt er aus s chließlich oder auch nur haupt sächlich 

Vereinbarungen zwis chen Mieter und Vermieter . 

I n  Abs . 3 darf auf das Fehlen eines Punktes nach dem zweiten Sat z 

aufmerksam gemacht werden . 

Die Stellung des Abs . 4 ist unsystematisch , da er die 

Bestimmungen der Abs ätze 3 und 5 über den Rückforderungsanspruch 

voneinander trennt ; überdies sollte die Regelung des Abs . 4 aus 

systematis chen Gründen in § 55 Abs . 1 getrof fen werden . 

Z u  § 60 : 

In  systematis cher Hins icht sollte dies er Paragraph bei den 

übrigen Bestimmungen über den Hauptmietz ins , etwa vor § 48 , 

eingereiht werden . 

Zu  § 6 1 : 

Abs . 4 kann als Bei spiel für die s chwer verständlichen 

Formulierungen des Mietrechts angeführt werden. Das 
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gegenständliche Ges etzesvorhaben sollte zum Anlaß genommen 

werden , diese Bestimmung im sinne einer größeren Klarheit und 

Verständlichkeit zu bereinigen. Eine - freilich geringfügige 

- Verdeutlichung könnte bereits darin bestehen , daß die 

Wortfolge " mit der Abweichung , daß - von den Fällen der § §  6 2 , 

6 3  und 75 abgesehen - " durch " ,  und zwar , außer in den Fällen 

der § §  6 2 , 6 3  und 75 , mit der Abweichung , daß" ersetzt wird . 

Z u  § 6 2 : 

Abs . 4 führt ein neues Modell der E rneuerung zuläs s igerwei sie 

befristeter Mietverträge für zwei Fälle ein. Auch hier werden 

Aus führungen in den E rläuterungen ( S .  9 5 ) über die 

recht spolitis chen wertungsges ichtspunkte , die der damit 

eingeführten Differenz ierung zugrundeliegen , und somit auch 

über die sachliche Rechtfertigung der Regelung im Lichte des 

Gleichheit s s atzes vermißt. 

Z u  § 6 3 : 

Die Begrif t sbildung " institutioneller ( mildtätiger ) 

Wohnraumbeisteller " ers cheint nicht sinnvoll , da eine 

Unters cheidung in " institutionelle " und " mildtätige " 

Wohnraurnbeisteller nicht in anderen Rechtsvors chriften ange legt 

ist , und auch nicht etwa wegen etwaiger dar an geknüpfter 

Recht s folgen zweckmäßig ers chiene . 

I n  Abs. 1 wirft die Formulierung " Körpers chaften , 

Religionsge s ells chaften oder sonstige Personengemeinschaften " 

die Frage auf ,  was in dies em Zusammenhang unter Körpers chaften 

zu verstehen sei. 

Z u  § 6 4 : 

I n  Abs. 2 wird in z......J. auf eine " mit Strafe bedrohte Handlung " ,  

in der korrespondierenden Bestimmung des § 9 8  Abs . 1 Z 3 

hingegen auf eine " strafbare Handlung " abgestellt ; hier sdllte 
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eine Harmonis ierung erfolgen. Wie in § 98 Abs. 1 Z 3 sol lte im 

weiteren die Formu lierung " den Umständen nach geringfügige 

Fäl le " gewählt werden. 

I n  Abs. 2 Z-i sol lte der letzte Sat z ledigl ich durch einen 

Strichpunkt vorn vorhergehenden Teil dieser Gliederungseinheit 

getrennt werden. 

I n  Abs. 2 � l it. a wird nur beim ersten erwähnten F a l l  das 

Wort " gemietetes "  hinzugesetzt ; ein Entfall dieses Wortes auch 

hier wäre zweckmäßig , zumal es ohnehin bereits im einleitenden 

Tei l der Z 8 verwendet wird. 

I n  Abs. 2 z.J..l wäre statt " Bundes land " der Ausdruck " Land " 

vorzuz iehen. 

I n  der langen und unübersicht lichen Aufzählung des Abs. 2 � 

l a s s en s ich im wes ent lichen vier kumu lative Voraus s et zungen für 

das Vorl iegen dies e s  Kündigungsgrundes unters cheiden. Im Sinne 

einer deut l icheren Gliederung sollte nach der Ums chreibung der 

ersten dies er Voraus setzungen ( "  . . .  umgebaut werden sol l " 

anstelle des Beistrichs mit dem Wort " und " fortges etzt und 

s o l lten die übrigen drei Voraussetzungen ( Sicherstel lung eines 

neuen bzw. geänderten Baues , be s cheidrnäßige Feststel lung des 

öffentl ichen Interes ses und Ersatzbes chaffung ) j ewei l s  unter 

eine eigene l itera aufgenommen werden . 

Bei der Wendung limit dem Abbruch ( Umbau ) die Errichtung eines 

neuen ( geänderten ) Baues sichergestel lt ist " s ind off enbar 

ver s chiedene Fälle zu unterscheiden : daß mit einern Abbruch die 

Errichtung eines neuen ( bzw. mit einern Abbruch bloß eines 

Teiles des Hauses ) oder geänderten Baues s i chergestellt ist 

sowie daß mit einern Umbau die Errichtung eines geänderten Baues 

s ichergestellt ist. Für all diese Fälle ist die gewählte 

Formul ierung freil ich nicht sehr treffend : So etwa ist ein 

Abbruch für s ich genommen keineswegs zur Sicherstel lung eines 

neuen Baues geeignet , was aber durch das Wort li mit " ausgedrückt 
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wird ; auch die Gleichsetzung von " Errichtung eines geänderten 

Baues " mit " Umbau " oder " Neuerrichtung eines Teiles des Hauses " 

ers cheint nicht korrekt. Es wird daher vorgeschlagen ,  die in 

Rede stehende Wortfo lge etwa durch nachstehende Formu l ierung zu 

erset z en : 

" im  Falle eines Abbruches die Errichtung eines neuen anstelle 
des abgetragenen Gebäudes oder Gebäudeteiles ,  im Falle eines 
beab s ichtigten Umbaus des sen Durchführung s ichergestellt ist " 

I n  Abs. 2 z...n wird die Wendung " entgegen den 

Förde rungsbedingungen " , in der parallelen Bestimmung der Z 1 8  

die Wendu ng " entgegen den vertraglichen Vereinbarungen " 

verwendet ; da in der Sache offenbar kein Unterschied beste�t , 

sollte eine vere inheitlichung erfolgen. 

Z u  § 6 5 : 

Die Regelung der von diesen Pa�agraphen erfaßten 

Mietverhältnisse an der vorgesehenen Stelle ist in mehrfac�er 

Hins icht systemwidrig : 

Abs. 1 betrifft Mietgegenstände , die nicht zu den in § 28 

Abs. 1 genannten Wohnungen , Ge s chäft sräuml ichkeiten usw. 

gehören und die daher im 2 .  Abs chnitt , überdies aber gemäß dem 

Titel des im Entwurf vor liegenden Bundesgesetzes und des s en im 

§ 1 ums chriebenen Ge ltungsbereich gar nicht in diesem 

Bunde sgesetz zu erwarten wären. Wenn eine derartige Bestimmung , 

die nicht Mietverhältnisse im Sinne des § 2 9  betrif ft , in das 

im E ntwurf vorgesehene Bundesgesetz übernommen werden soll, so 

s o llte hiefür ein vom 2 .  Abs chnitt gesonderter Abs chnitt 

vorges ehen werden. 

Z u  Abs. 2 gilt das eben Gesagte entsprechend ; diese Vors chrift 

wäre in die Übergangsvors chriften des 5. Abs chnitt s auf z u· 

nehmen. E ine weitere Systemwidrigkeit liegt darin , daß di$ser 

Abs at z  im Gegensat z  zu Abs. 1 und Abs. 3 nicht Kündigungs· 

bes chränkungen betrifft , vielmehr eine AUfwander s at zregelung 
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auch für solche Rechtsverhältnisse enthält , die gar nicht durch 

Kündigung beendet worden sind ( diesem Einwand könnte durch Wahl 

einer mit dem Inhalt des Paragraphen übereinstimmenden Para­

graphenübers chrift begegnet werden ) .  

Auch bei Abs. 3 s ind ihr Charakter als  Übergangsbestimmung 

sowie ein Aus einanderklaffen der Paragraphenübers chrift und 

- da Abs . 3 nicht Kündigungsbes chränkungen , sondern vielmehr 

die F reiheit von solchen Beschränkungen normiert - des 

Regelungs inhalts festzustel len. 

Zu  § 6 6 : 

Bei Abs . 2 fällt auf , daß die Worte " auf Antrag " nicht aus § 3 1  

Abs . 2 erster Satz MRG übernommen worden sind . 

Z u  § 6 7 :  

Der gesamte Paragraph baut auf der in Abs. 1 erster Sat z  

aufgestel lten Voraus setzung auf ,  daß der Vermieter s ich in der 

Kündigungs klage vorbehält , die - gemeint : nach den Bestimmungen 

über die betreffenden Kündigungsgründe - gebotenen 

Ersatzmietgegenstände erst im Zuge des Verfahrens anzubieten . 

Of fenbar soll  freilich die Mögl ichkeit nicht ausge s chlos s en 

werden , daß der Vermieter Ersatzmietgegenstände bereits in der 

Kündigungs klage benennt . Allerdings f�hlen für diesen Fall  

Bestimmungen über Anforderungen an die Ersat zmietgegenstände , 

wie s i e  in Abs. 2 erster und zweiter Satz ums chrieben werden . 

I n  systematis cher Hins icht wäre es wohl folgerichtiger , die 

Anforderungen an die Ersatzbeschaffung zu Beginn des 

Paragraphen in al lgemeiner Form zu regeln. 

I n  Abs. 1 zweiter Satz s chiene statt " in diesen Fäl len " ( zu 

bez iehen auf die Fäl le des § 6 4  Abs . 2 ,  1 1 ,  1 4 ,  1 5  und 1 6 ) 

" in diesem Fal l " ( zu bez iehen auf den Vorbehalt des 

E rs at zanbot s ) dem Gemeinten bes s er zu entsprechen . 
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I n  Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 dritter Sat z sollte es statt 

" Begehren in der Kündigungsklage " bes ser " Klagebegehren " heißen. 

Nach Abs. 1 zweiter Satz ist ein Zwischenurteil zu  f ällen , wenn 

der Mieter das Klagebegehren nicht bestreitet. Nach Abs. 2 

erster Satz wird durch den Eintritt der Rechts kraft des 

Zwis chenurteils eine bestimmte Frist in Gang gesetz t. Nach 

Abs. 2 dritter Satz gilt " das gleiche " ( gemeint wohl : die 

Regelung des zweiten , aber auch die des ersten Sat z e s ) ,  wenn 

der Mieter das Klagebegehren nicht bestreitet. Da in diesen 

Fällen aber kein Zwi s chenurteil zu fällen ist , bleibt fraglich , 

ob und in welcher Wei se die Fristenregelung des Abs. 2 erster 

Satz anzuwenden ist. 

Z u  § 68 : 

Z u  Abs. 3 ,  5 und 6 darf an die Stellungnahme der Richtlinie 5 9  

zur Anordnung der " s inngemäßen Geltung " einer anderen 

Recht svors chrift erinnert werden. 

Z u  § 76 : 

I n  Abs. 1 zweiter Satz werden die " deutlich abgegrenzten 

Abstellflächen ( Abstellplätze ) für Kraftfahrz euge " in den 

Begriff  der " sonstigen ( s elbständigen ) Räumlichkeiten " 

einbezogen ; im Gegensatz  zur geltenden Regelung ist  nicht mehr 

erforderlich , daß s ich ein derartiger Abstellplatz in einer 

B aulichkeit befindet ; die Unterordnung selbst im Freien 

befindlicher Abstellflächen unter den Begriff der 

( selbständigen ) Räumlichkeit stellt eine willkürliche 

Begriff sbildung dar , die vermieden werden sollte. Im zweiten 

Sat z  des Abs. 1 sollte es weiters im Sinne einer exakten , an 

den ersten Satz anknüpfenden Begriff sbildung " Zu den sonstigen 

s elbständigen Räumlichkeiten " heißen ; allenfalls könnte 

stattde s s en das Wort " s elbständige " auch als Bei fügung zu den 

Ausdrücken " Ges chäftsräume " und " in sich geschlo s s ene Räuae 

" entfallen , wenn , im Sinne des vorhin Gesagten , die 
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" deutlich abgegrenzten Abstellflächen ( Abstellplätz e ) für 

Kraftfahrzeuge " aus dem Begriff der " sonstigen ( selbständigen ) 

Räumlichkeiten " ausgeschieden werden . 

Bei Abs . 3 sollte die neue Regelung des Abs . 2 in den 

E rläuterungen begründet werden . Die Formulierung 

" Räumlichkeiten , die bisher zu Wohnzwecken genutzt wurden " 

wirft die Frage auf , wie lange eine Wohnung leerstehen muß , um 

die Voraus set zung " bisher . . .  genut zt " nicht mehr zu  erfüllen . 

Z u  § 8 3 : 

E s  wird zur Erwägung gestellt , ob nicht statt " Anteil am 

Mindestanteil " ein weniger umständlicher Begriff , etwa 

" Anteils hälfte " ,  eingeführt werden sollte . 

Dem zweiten und dritten Satz des Abs . . 2 könnte ein eigener 

Abs atz  gewidmet werden , um die Verweisung des § 8 5  Abs . 2 

erster Halbs atz , deren Z iel die genannten Sätze bilden , zu 

vereinfachen . 

Z u  § 8 5 : 

Z u r  in Abs . 2 erster Halbsatz  enthaltenen Anordnung einer 

" s inngemäßen Geltung " des § 8 3  Abs . 2 zweiter und dritter Sat z 

wird auf die Richtlinie 5 9  hingewiesen . Die Verweisung auf § 6 3  

Abs . 2 zweiter Sat z sollte überdies aus dem 

Regelungs zusammenhang des Abs . 2 herausgelöst werden , da eine 

Regelung über die Art der Aufhebung des gemeinsamen 

Wohnungs eigentums  nicht nur für den Fall des dringenden 

Wohnbedürfnis ses des widerstrebenden ehemaligen Ehegatten , 

sondern für alle Fälle der Uneinigkeit über die Auf hebung der 

Miteigentumsgemeins chaft und des Ehegattenwohnungseigentums , 

und zwar über die in § 8 5  Abs . 2 vorgesehene Jahres frist 

hinaus , erforderlich ers cheint . Eine derartige Regelung sollte 

vor zugswei s e  in einem eigenen Absatz , der zwis chen den 

derz e itigen Abs . 1 und Abs . 2 einzufügen wäre , getrof fen werden . 
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Überdies ers cheint in Abs . 2 die Wortfolge "wenigstens einem 

der bisherigen Ehegatten " zu weit gefaßt ; von den bisherigen 

Ehegatten kommt nur derj enige , gegen den die dem 

Aufhebungsbegehren , gemäß Abs . 1 zweiter Satz stattgebende 

Entscheidung durchgesetzt werden soll oder der von einer 

Exekutions führung eines Gläubigers des anderen ehemaligen 

Ehegatten gemäß Abs . 2 zweiter Sat z betroffen ist , in Betracht . 

E s  wird daher eine entsprechend engere Fas s ung der in Rede 

stehenden Wortfolge angeregt . Hingegen sollte in der 

vorangehenden Wendung "Wohnungseigentum der Ehegatten " seht 

wohl von den bi s herigen oder früheren Ehegatten gesprochen 

werden . 

I n  Abs . 3 sollte nicht mehr von " bisherigen " Ehegatten 

gesprochen werden , da dieses Wort in seiner gewöhnlichen 

Bedeutung nur auf erst kurz vergangene z eitpunkte zu bez iehen 

ist , zwis chen Ehes cheidung und Tod eines der früheren Eheg�tten 

j edoch ein beträchtlicher Zeitraum verstreichen kann . 

Z u  § 87 : 

Die Regelung des Abs . 2 weist verschiedene , nicht durch 

Unters chiede in der Sache erklärbare Forrnu l ierungsunters chiede 

zur entsprechenden , die Veränderungsberechtigung des 

Hauptmieters regelnden Bestimmung des § 3 6  auf , die hier nicht 

im einzelnen angeführt werden können ; als Beispiele seien 

angeführt , daß s ich die Berechtigung des Mieters , nicht j edoch 

die des Wohnungs eigentümers ausdrücklich auch auf die 

Umgestaltung von ( nicht ganz übereinstimmend ums chriebenen ) 

Leitungen und E inrichtungen bzw . Anlagen erstreckt ; der 

Wohnungseigentümer darf Antennen , der Mieter auch sonstige 

E inrichtungen für den Hörfunk- und Ferns ehempfang anbring�n ; 

nur der Mieter darf ( ausdrücklich ) Verbe s s erungen , die von 

einer Gebiets körper s chaft aus öf fentlichen Mitteln gefördert 

werden , vornehmen . Im Extremfall könnten solche Unterschiede 

dazu führen , daß ein Wohnungs eigentümer s einem Mieter eine 

wes entliche Veränderung nicht untersagen kann , obwohl er 
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gegenüber den Miteigentümern zu ihrer Unterlas sung verpflichtet 

ist . 

Z um in Abs . 3 verwendeten Ausdruck " Lichtleitungsanlagen " wird 

auf das zu § 4 Z l oben Ges agte verwiesen . 

Zu  § 9 1 : 

Abs .  2 der neuen Bestimmung wirft eine Reihe von Fragen auf : 

Hins icht lich der Rücklage wird in § 9 2  Abs . 2 normiert , daß sie 

nur zur Deckung der Kosten von Erhaltungs- oder 

Verbes serungsarbeiten und zur Abstattung eines zu ihrer Deckung 

aufgenommenen Darlehens verwendet und der Zwangsvo l l streckung 

unterworfen werden darf . Eine analoge Regelung für 

Betriebsko sten läge nahe , ist aber nicht vorgesehen . 

Fraglich ers cheint insbesondere im Zusammenhang mit dem in der 

erwähnten Weise begrenzten Haftungs fonds der 

Wohnungseigentümergemeinschaft weiters , ob deren 

Rechtspersönlichkeit in irgendeiner Weise bes chränkt ist , 

beispielsweise auf solche Ges chäfte , die Erhaltungs - oder 

Verbes serungs arbeiten zum Gegenstand haben oder die die 

wohnungs eigentümergemeins chaft zur Z ahlung von Entgelten 

verpf l ichten , die als Betriebskosten zu qualifiz ieren s ind oder 

- a l lgemeiner - die der Verwaltung der Liegens chaft , al lenfal l s  

auch der außerordent lichen Verwaltung , zuzurechnen s ind . Eine 

a l l f ä l l ige Beschränkung der Rechtspersönl ichkeit der 

Wohnungseigentümergemeins chaft auf Angelegenheiten der 

" ordentl ichen oder außerordentlichen" Verwaltung der 

Liegenschaft könnte immerhin daraus abgeleitet werden , daß die 

vorgesehene Bestimmung zwis chen Bestimmungen eingereiht ist , 

die s ich mit der Verwaltung der Liegens chaft befas sen . 

Soweit die Recht s fähigkeit der Wohnungseigentümergemeins chaft 

über einen bestimmten Kreis von Ges chäften , für die ein 

Haftungsfonds besteht , hinausgeht , stellt s ich etwa die Frage , 
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wie ein proz eßgegner der Wohnungs eigentümergemeins chaft , de� im 

P rozeß obs iegt hat , seine Forderung einbringlich machen kann . 

Soweit der Wohnungseigentümergemeins chaft Rechts f ähigkeit a�ch 

in anderen Angelegenheiten als denen , die die Verwaltung der 

Liegens chaft mit s ich bringt ( §  9 3  Abs . 1 erster Sat z ) ,  

zukommen sollte , würde sich auch die Frage nach der Vertretung 

der Wohnungseigentümergemeins chaft in solchen anderen 

Angelegenheiten stellen . 

Diese Fragen sollten teils im Ges et z  geregelt , teils zumindest 

in den Erläuterungen erörtert werden , die s ich ( S .  1 1 3 ) auf den 

Hinweis  auf ein " Bedürfnis der Praxis "  bes chränken zu können 

meinen . 

Z u  § 9 4 : 

Z u  Abs . 1 Z 2 zweiter Satz stellt s ich die Frage , mit welchem 

Z eitpunkt die Fünf jahresfrist beginnt , wenn die einzelnen Woh­

nungen zu vers chiedenen Zeitpunkten bezogen werden ; im zweiten 

Sat zteil sollte es statt " ab dem " vielmehr " mit dem " heißen . 

Zu  § 98 : 

Bei Abs . 1 Z 3 darf an den Forrnulierungsunters chied zu § 64 

Abs . 2 Z 3 ( " strafbare Handlung " / " mit Strafe bedrohte 

Handlung " ) ,  auf den bereits oben bei der Erörterung der 

genannten Bestimmung aufmerksam gemacht wurde , erinnert w�rden . 

Z u  § 9 9 : 

Dem zweiten Sat z des Abs . 1 sollte ein eigener Abs at z  gewidmet 

werden. 

Z u  § 1 0 0 : 

Die Regelung des Abs . 2 erster Satz sollte nicht in die 

wohnungseigenturnsrechtlichen Bestimmungen des im E ntwurf 
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vorliegende Bunde sges etzes einbezogen werden ,  zumal § 8 WGG 

keine " recht sunwirksamen Vereinbarungen " ( so aber die 

Übers chrift zum Entwurfsparagraphen ) betrifft ; vielmehr wäre 

§ 8 WGG entsprechend neu zu fas sen. Dies wird dem 

Bundesministerium für wirt s chaftliche Angelegenheiten anläßlich 

der Begutachtung des von dem genannten Bundesministerium 

vorbereiteten Entwurf s einer WGG-Novelle vorges chlagen. 

Zu  § 1 0 1 : 

Für Abs. 4 wird anstelle der Formulierung " im  Rang danach " die 

Formulierung " im nachfolgenden Rang " vorges chlagen. 

Zu  § 1 0 3 : 

I n  Abs. 2 sollte das Wort " zur " in der Wendung " Voraus s etzungen 

zur Neufestsetzung " besser durch " der " oder " für die " ersetzt 

werden . 

Z u  § 1 0 5 : 

I n  gesetzes systematis cher Hins icht ist die Zusammenfas sung 

unters chiedlicher Bestimmungen , deren Heterogenität bereits in 

der Paragraphenübers chrift zum Ausdruck kommt , in einem 

Paragraphen nicht befriedigend. Es wird daher zur E rwägung 

gestellt , ob nicht die einzelnen Absätze den j enigen Paragraphen 

angefügt oder eingefügt werden sollten , mit denen s ie in 

inhaltlichem Zusammenhang stehen ; in diesem Sinne käme für 

Abs. 1 und 4 § 78 , für Abs . 1 bis 3 § 2 1 ,  für Abs. 5 § 89 und 

für Abs. 6 § 1 0 1  in Betracht. 

I n  Abs . 1 wäre statt der Verweisung " den Verfahren nach § 2 1  

Abs. 1 Z 1 7 "  die Formulierung "Verfahren über die Festsetzung 

oder Neufestsetzung von Nutzwerten ( §  78 ) "  vorzuz iehen ( vgl . 

die Formulierung des Abs. 4 ) . 

464 1 -
-
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Abs . 4 betrifft die gleichen Verfahren wie Abs . 1 und könnt, 

daher in einen engeren zusammenhang mit den Regelungen des 

Abs . 1 gestellt werden . 

Für Abs . 6 wäre j edenfalls eine Anfügung an § 1 0 1  vorzuz iehen . 

Z u  § 1 0 6 : 

I n  Abs . 2 ist die Wendung " in s chikanöser und exz e s s iver Weise 

mißbraucht " ungenau und , soweit zu  s ehen , der österreichischen 

Ges et z es sprache bisher fremd . Dabei fragt s ich , ob ange s i c�t s  

des Unrecht svorwurfes , der im Ausdruck "Mißbrauch " enthalten 

ist , die nahezu pleonastis che Ergänzung " in s chikanö ser unq 

exze s s iver Wei s e " angebracht ist . weiters s cheint der Ausdruck 

" mißbrauchen" nach der Angabe eines bestimmten Zwecks zu 

verlangen . Die wünschenswerte Präz is ierung könnte in Anlehnung 

an die Formulierung des Abs . 1 in der Bezugnahme auf eine ( den 

Zweck oder die Auswirkung des Mißbrauchs bildende ) erhebli�he 

und nachhaltige Beeinträchtigung im Gebrauch des 

Nutzungsobj ekt s gefunden werden . 

Zu  § 1 0 9 : 

E ine Auf teilung der Bestimmungen dieses paragraphen auf mehrere 

Abs ät z e  ers chiene zweckmäßig . 

Z u  § 1 1 0 : 

Bei Abs . 1 erstaunt , daß für eine Wohnung der 

Aus stattungs kategorie D in brauchbarem Z u stand ders elbe Betrag 

angesetzt wird wie für eine Wohnung der Aus stattungs kategorie C i  

dies s cheint mit der der in § 5 1  Abs .  1 Z 6 enthaltenen Abstufung 

zugrundeliegenden Wertung nicht in E inklang zu stehen . z ur in 

Abs .  1 zweiter Satz enthaltenen Verweisung auf § 4 5  Abs . 4 ist  

auf das  oben bei § 51  Abs . 1 Z 6 Ges agte zu verweisen . 
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I n  Abs . 3 sol lte die Wendung " und ( oder ) " im S inne der Richt l inie 

2 6  vermieden werden ; die Verwendung eines der beiden Bindewörter 

ers chiene ausreichend . Im vierten ( letzten ) Satz  sol lte die 

Wendung " innerhalb von einern Monat " durch die Wendung " innerhalb 

eines Monats "  ersetzt werden . 

Z u  § 1 1 1 : 

Bei  Abs . 2 zweiter Satz ers cheint die Höchstgrenz e  von 2 9 , 6 0 S 

systemwidrig , sodaß gleichheits recht liche Bedenken - auch mangel s  

geeigneter Erläuterungen - nicht ausgeschlos sen werden können . 

I n  Abs . 2 dritter S atz  sollte die Wendung " und ( oder ) "  aus 

Gründen der Klarheit durch " oder " ersetzt werden ( vgl . Richt linie 

2 6 ) .  

Bei Abs . 2 vierter Satz bereitet zunächst die verklau sul ierte 

Formu l ierung Schwierigkeiten . Offenbar soll gleichsam nebenher 

ein AUfwandersatzanspruch unter den Voraus s etzungen des § 3 7  

normiert werden , mit Aus nahme der Voraussetzung der Beendigung 

des Mietverhältnis ses . Fragl ich bleibt , ob dies er Anspruch nur im 

Gegenzug zu einern Anhebungsbegehren oder ob er bereits zu dem 

Z eitpunkt erhoben werden können so l l , zu dem z . B .  wegen 

Vo l l j ährigkeit des j üngsten Kindes ein Anhebungsbegehren zuläs s ig 

wäre . Selbst wenn s achliche Gründe für die neue Rege lung sprechen 

s o l lten , trägt s ie doch zur schwer übers chaubaren Kasui stik des 

Mietrechts bei . Wie in vergleichbaren Fäl len vermitteln die 

Erläuterungen ( S .  1 3 0 ) keine über den Ges etzestext hinausgehenden 

Auf s chlü s s e . 

Z u  § 1 1 2 : 

Die unters chiedliche Behandlung der Geschäftsraurnrniete gegenüber 

der Wohnraurnrniete sol lte in den Erläuterungen - insbesondere im 

Lichte des aus dem verfas sungsrechtlichen Gleichheit s s atz 

erf l ießenden Sachl ichkeitsgebot s - begründet werden . 

4 6 4 1  .­
--
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Z u  § 1 1 5 : 

Im ersten Satz könnten wegen des s en Länge die beiden alternat iven 

Voraus setzungen j eweils in einer mit einer arabis chen Z ahl 

numerierten Untergliederung gerege lt werden . Auf das Fehlen des 

Wortes " hat " am Ende des ersten Satzes darf aufmerksam gemacht 

werden . 

Z u  § 1 2 1 : 

Mange l s  entgegenstehender Übergangs regelung kämen auch 

Forderungen auf Rückz ahlung von Darlehens- und 

Kreditverbindlichkeiten , die vor dem Inkrafttreten des im 

E ntwurf vor l iegenden Bundesgesetzes zur Finanz ierung der im 

§ 3 0  Abs . 2 Z 2 angeführten Erhaltungs arbeiten eingegangen 

wurden , in den Genuß des in § 27 vorgesehenen ges et z lichen 

Vorzugspfandrechtes . Derartige Fälle s ind aber vom 

( er s ch l ießbaren ) Zweck des § 2 7 , ( künftig ) einen Anreiz von 

Gewährung oder Krediten für die Finanzierung von 

Erhaltungs arbeiten auch bei bereits hypothekarisch belasteten 

Liegens chaften zu geben , nicht erfaßt . Es wird daher angeregt , 

eine Beschränkung der Anwendbarkeit des § 2 7  auf nach dem 

I nkrafttreten des im Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes 

gewährte Darlehen und Kredite zu erwägen . 

Z u  § 1 2 2 : 

Nach Abs . 1 s ind die § §  2 und 5 des Wohnungseigentumsgesetzes 

1 9 4 8  in bes t immten Fäl len "weiterhin " anzuwenden . E ine 

derartige Weiteranwendung ist s chon in § 2 9  Abs . 1 Z 1 WEG 1 9 7 5  

vorges ehen , j edoch nach Maßgabe einz elner Bestimmungen de s 

j üngeren Ges etzes . E s  ist nicht ers ichtl ich , warum die erwähnte 

E rgänzung in der Entwurfsbestimmung nicht enthalten ist . Fal l s  

die § §  2 und 5 weiterhin mit der fraglichen Maßgabe anzuwenden 

sein sol len , so wäre das im Ges et zestext aus zudrücken . 
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Z u  § 1 2 3 :  

I n  Abs . 2 sol lte in Z 1 und 2 die Wendung " zul et zt geändert 

durch . . .  " j ewei l s  entfal len . 

I n  Abs . 3 sol lte nicht auf landesgesetz liche Vors chriften Bezug 

genommen werden , da es dem Bundesgesetzgeber in 

verfa s sungs rechtl icher Hins icht verwehrt ist , auf solche Weise 

mittelbar den Inhalt von Landesgesetzen festzulegen . Aus diesem 

sowie aus terminologi schen Gründen wird angeregt , lediglich die 

Formu l ierung " in anderen Bundesgesetzen " zu verwenden .  

Zu  § 1 2 4 : 

Hins icht l ich des § 2 3  Abs . 5 wäre im Hinblick auf des sen 

gebührenrecht l ichen Inhalt eine Betrauung des Bundesministers 

für F inanz en mit der Vol l z iehung vorzusehen . 

Hins icht lich der vorges ehenen Einvernehmensbindungen wird auf 

das bei den betroffenen Bestimmungen oben Ges agte verwiesen . 

Hins icht lich des § 1 0 0  Abs . 2 wäre der Bundesminister für 

wirts chaft liche Ange legenheiten nur mit der Vol l z iehung der 

Bestimmung des ersten Satzes zu betrauen , der , wie oben 

au sgeführt , frei lich im Zuge der Einbe ziehung des 

Wohnungsgemeinnütz igkeits rechts in das im Entwurf vorliegende 

Bundesgesetz entfal len sol lte . 

Hin s i cht l ich des § 6 3  Abs . 1 sol lte auch eine Rege lung über die 

Z u ständigkeit zur Erlas sung von Durchführungsverordnungen und 

zur Wahrnehmung der Aufs ichts rechte des Bundes vorges ehen 

werden . 

IV . Zum Vorblatt : 

Wenngleich einzuräumen ist , daß eine verläßl iche Beurteilung 

der mit der Erlassung des im Entwurf vorliegenden 

4 6 4 1  --
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Bundesgesetzes verbundenen Kosten nicht mög l ich s ein mag , �o 

wäre doch eine Angabe der erwarteten Größenordnung zu wünsqhen . 

Auf das Rundschreiben des Bundes kanz l·eramtes-Verf as sungsdi�nst 

vom 8 .  Jul i  1 9 8 8 , GZ 6 0 2 . 2 7 1 / 1 9-V / 2 / 8 7 , wird hingewiesen . 

V .  Z u  den Erläuterungen : 

Bei der Darlegung der Kompetenzgrundlagen ( S .  5 )  s o l lte auch 

auf die von den Ländern zu vo l l z iehende Rege lung des § 6 3  

Abs .  1 Bedacht genommen werden . 

Die Au sführungen des Besonderen Teils  legen zwar - manchmal 

unter Vernachläs s igung durchaus bemerkenswerter Unters chiede 

- die Übereinstimmung oder Vers chiedenheit der vorges ehene� 
Bestimmungen im Verhältnis zu denen des �e ltenden Recht s dar , 

doch enthalten sie bei inhaltlich neuen Regelungen nicht 

durchwegs die wünschenswer�en Aus legungs hil fen und lassen 

weithin rechtspo litische Begründungen und Aus führungen übe� die 

sachliche Rechtfertigung vorgesehener Rege lungen vermi s sen; auf 

einz elne Fälle dieser Art wurde bereits oben unter I I I . 

hingewiesen . Auf eine - al lenfa l l s  geringfügige abwande lnde -

Wiederho lung des Ges etzeswort laute s in den Erläuterungen sol lte 

ver z ichtet werden ( vgl . Pkt . 8 6  der Legistis chen Richt l ini�n 

1 9 7 9 ) . 

Im S inne der Ents chließung des Nationalrates vom 5 .  Ju l i  19 6 1  

werden unter einem 2 5  Aus fertigungen dieser Ste l lungnahme dem 

Präs idium des Nationalrats übermittelt . E ine weitere 

Au s fertigung wird dem Bundesmini sterium für wirt s chaft l iche 

Ange legenheiten zu des s en Kenntnis übermittelt . 

d s fert igung 
�ür

. 

Richt igke ' 

. . .. Ut4 

3 0 . April  1 9 9 3  
Für den Bunde s kanz ler : 

HOLZ INGER 
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